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Die PenslonsKasse des

ZentralVerbandes derAngestellten

schützt ihre Mitglieder bei Invalidität und die Hinterbliebenen beim

Ableben ihres Ernährers.

Jedes Mitglied des Zentralverbandes der Angestellten, das nicht

erwerbsbehmdert oder krank ist, kann der Kasse beitreten. Die

Leistungen werden nach den erworbenen Anteilen und der Dauer

der Mitgliedschaft berechnet, jedes Mitglied kann bis zu 5 Anteilen

erwerben. Der monatlich im voraus zu zahlende Beitrag beträgt für
jeden Anteil

1,50 Mark für Mitglieder, die im Alter bis zu 40 Jahren,
2, — Mark für Mitglieder, die im Alter bis zu 50 Jahren,
2,50 Mark für Mitglieder, die in höherem Alter bei der

Kasse Anteile erwerben.

Für diesen geringen Beitragsanteil gewährt die Kasse für jeden
Beitragsanteil eine jährliche Invalidenunterstützung; sie beträgt nach

einer Beitragsleistung von
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Die Unterstützung für die Witwe beträgt 50 v. H. der Rente, die
dem Mitglied als Invalidenrente an seinem Todestage zugestanden
hätte oder gewährt worden ist. Die Waisenunterstützung wird in

Höhe von 15 bis 25 v. H. der Invalidenrente gewährt.
Die Leistungen der Pensionskasse werden von keiner anderen
ähnlichen Einrichtung erreicht. Andere Kassen erheben wesentlich

höhere Beiträge bei niedrigeren Leistungen.

Jeder Angestellte hat die moralische Verpflichtung, nicht nur ftir sich
selbst, sondern auch für seine Familienangehörigen für den Fall seiner
Invalidität oder seines Ablebens zu sorgen. Aufnahmepapiere und

Auskünfte erhält jedes Mitglied bei den Ortsgruppen oder von der

Hauptgeschäftsstelle des Zentralverbandes

der Angestellten, Berlin SO 26, Oranienstr. 40-41



Volkstümliche Zeitschrift
für die gesamte Sozialversicherung

FACHZEITSCHRIFT DES ZENTRALVERBANDES DER ANGESTELLTEN

Berlin SO26, Oranienstr. 40/41 / Erscheint halbmonatlich / Bezugspreis vierteljährlich 50 Pfennig*

Nummer 3 15. Februar 1925 31. Jahrgang

Die Versicherungspflicht bei Arbeitsunterbrechungen.
Von Hans Mülle r, Allgemeine

Es liegt nicht in der Absicht dieser Betrach¬

tung, gleichzeitig zu untersuchen^ welche

mehr versicherungstechnischen Folgerungen
die Arbeitsunterbrechung (etwa für die Frage
der Beitragsberechnung, Lohnstufeneinteilung
usw.) bedingt (vergleiche in dieser Hinsicht die

Auskünfte in Arbeiterversorgung 23/237 Nr. 1

und Seite 238 Nr. 2 und 3, sowie Auskunft des

Reichsversicherungsamts (RVA.), abgedruckt in

„Ortskrankenkasse" 24/540); es soll vielmehr

lediglich geprüft werden, welchen Einfluß sie

auf die Versicherungspflicht an sich ausübt*

Schon so gesehen dürfte das Thema in ge¬

wissem Sinne eine geradezu aktuelle Färbung

gewinnen, gemessen nämlich an der Häufigkeit
von Arbeitsunterbrechungen, die in gegenwärti¬
ger Zeit wohl unbestrittenermaßen öfter auf dem

Tagesprogramm des gewerblichen Lebens

stehen, als unter normalen Verhältnissen (etwa
der Zeit vor dem Kriege). Keineswegs liegen in

derartigen Fällen die Dinge in versicherungs¬
rechtlicher Hirtsicht so einfach, wie das auf den

ersten Blick erscheinen mag. Schon allein die

Fülle der über diesen Gegenstand vorhandenen

Literatur gibt, rein summarisch ins Auge ge- #

faßt, Zeugnis von seiner Problematik, so daß

vielleicht gerade deshalb der Versuch einer zu¬

sammenfassenden Betrachtung, die, ihrem

Wesen nach, mehr im Sinne einer Rekapitu¬
lation gewertet sein möchte, nicht unberechtigt
erscheint.

L

Die Beurteilung der Frage, ob sich eine

Arbeitskraft zu einem Arbeitgeber in einem

versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis be¬

findet, gestaltet sich zunächst insofern kompli¬
ziert, als sie eine individuelle Wertung und

Wägung der zugrunde liegenden Tatsachenver-

hälmisse erheischt. Dabei wirkt erschwerend,
daß Anschauungen des bürgerlichen Rechts¬

lebens auf diese Rechtsverhältnisse nicht ohne

weiteres übertragbar sind, vielmehr die Beur¬

teilung der Erscheinung auf dem Gebiete des

Reichsversicherungsrechts nach eigenen

Ortskrankenkasse Frankfurt a. M.

selbständigen Gesichtspunkten
erfolgt. Das durch die Reichsversieherungs¬
ordnung geschaffene Recht ist ein Bestandteil

öffentlichen Rechts. In dessen Geltungsbereich
kommt es allein auf die tatsächliche Ge¬

staltung der Verhältnisse und des Lebens

für die Einreihung einer bestimmten Lebens¬

erscheinung in eine der Kategorien des öffent¬

lichen Rechts, nicht etwa auf bloße

Wortbezeichnungen oder vertrag¬

liche Abmachungen an. Der nach bür¬

gerlichem Rechte bestehende Arbeitsvertrag er¬

langt im Rahmen einer solchen Beurteilung
beispielsweise keine oder allenfalls, wie ge¬

legentlich der Ausführungen über den Streik zu

bemerken sein wird, nur eine untergeordnete
Bedeutung (vgl. Ziffer 11 der Anleitung des

Reichsversicherungsamtes über den Kreis der

nach der RVO. zu versichernden Personen,
sowie Grundzüge der deutschen Sozialversiche¬

rung, herausgegeben vom Reichsarbeitsministe¬

rium, Seite 26). Ein Arbeitsverhältnis kann

nach bürgerlichem Rechte noch weiter be¬

stehen, ohne daß ein Beschäftigungsverhältnis
im Sinne der RVO. vorliegt (Entscheidung des

Preußischen Oberverwaltungsgerichts vom

1. Dezember 1900, Arbeiterversorgung 01/131

und Entscheidung des RVA. A.N. 15/371 Nr.

1969).

Im öffentlichen Leben wird man ein Arbeits¬

verhältnis mit dem Augenblick des Vertrags¬
abschlusses oder dem Zeitpunkt als entstanden

annehmen, der im Vertrag für den Beginn der

Arbeitsleistung vorgesehen ist; das folgt z. B.

schon aus § 615 BGB., der die Rechtsfolgen des

Annahmeverzuges regelt. Andererseits wird

man von seiner Lösung dann sprechen, wenn

die Kündigung vollzogen, d. h. dem auf Lösung
des Verhältnisses gerichteten Willen der Ver¬

tragskontrahenten in einer den Anschauungen
des Privatrechts entsprechenden Form Aus¬

druck verliehen oder die Kündigungsfrist ab¬

gelaufen ist. Anders auf dem Gebiete des

Reichsversicherungsrechts. Hier fordert die



Rechtslehre zur Annahme der Entstehung eines

Beschäftig ungsverhültnisses den „Arbeits¬

antritt", der äußerlich dadurch gekennzeichnet
wird, daß der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
zur Verfügung steht (Einzelfälle zu der Frage,
unter welchen Umständen der Ai Leitsantritt

schon vollzogen »ein Kann, bietet von Franken¬

berg in Arbeiterversorgung 06/103, wo ins-

feesondere ausgedrückt ist, daü Arbeitsantritt

nicht mit „H/indanlegen" identisch ist, dem

Begriff vielmehr schon genügt, daß der Arbeiter

zur Verfügung des Arbeitgebers
steht). Eine Unterbrechung der Arbeit berührt

itteMI Verhältnis noch nicht, solange die einmal

zustande gekommene Verfügungsgewalt weiter

besteht und auf der Seite des Arbeitnehmers

eine „ständige Dienstbereitschaft" auslöst (ver¬

gleiche Zilier c> der Anleitung des RVA. über

den Kreis der nach der RVO. zu versichernden

Personen). Es genügt hier als Faktum der

Wille der Beteiligten, nach Be¬

endigung der Arbeitsunter¬

brechung die Beschäftigung fort¬

zusetzen. Die Häufigkeit des Eintretens

solcher Falle zeigt in der Praxis immer wieder,
wie sehr angebracht bei ihnen eine loyale
Rechtsprechung ist. Mancherlei Faktoren

können für den Arbeiter im Falle des Aus¬

setzens bestimmend sein, sich zur Verfügung
des bisherigen Arbeitgebers zu halten: Ungunst
des Arbeitsmarktes, besonderes gegenseitiges
Vertrauen innerhalb des bisherigen Verhält¬

nisses, Eingearbeitetsein in die bisherige Tätig¬
keit und dadurch bedingte quantitative und

qualitative Höchstleistungen mit günstiger
Rückwirkung auf die Verdienstverhältnisse. Es
wäre mit den Tendenzen der sozialen Gesetz¬

gebung nicht vereinbar, wollte man solche

Dinge einfach unberücksichtigt lassen, bei
bloßer Arbeitseinstellung schon einen Wegfall
der Versicherungspflicht fordern und den
durch Lohnausfall ohnehin wirtschaftlich ge¬

schädigten Arbeiter während der Zeit des Aus¬
setzens auch noch des Versicherungsschutzes
entbehren lassen. Erst wenn der Wille be¬

steht, die Beschäftigung nach der Unter¬
brechung nicht mehr aufzunehmen, kann von

einer Aufhebung der Verfügungsmacht des

Arbeitgebers und sohin von einer völligen
Lösung des Beschäftigungsverhältnisses die
Rede sein (vergleiche Entscheidungen des
PrOVG. vom 1. Dezember 1900 ArbVersorgung
01131, RVA. vom 21. Februar 1899, A.N.
99 651, vom 9. Juni 1914, A. N 14 655, vom

16. November 1914, AN. 14/813, vom ö. Pe-
bruar 1915, A.N. 15 371, vom 6. Mai 1916, A. N
16588, vom 21. April 1917, A.N. 17 516, vom

13. Mai 1919, abgedruckt ;n „Krankenversiche¬
rung", 19 141, vom 16. Januar 1920, Ent¬
scheidungen und Mitteilungen des RVA.
Kd. XII M, vom 26.September 1921, ArbVersor¬
gung 21688 vom 29. September 1922, A.N.

23/273, vom 26. Januar 1924, A. N. 24/84, Aus¬

kunft des RVA., abgedruckt in „Ortskranken¬
kasse" 24/540 u. a. m.). Selbst schon dann ist

dies anzunehmen, wenn der Wille nur einer
der Vertragsparteien auf eine Lösung des Ver¬
hältnisses /ibzielt, da in diesem Falle die Aus¬

übung der Verfügungsgewalt durch Verzicht
auf der einen oder Weigerung auf der anderen
Seite praktisch unmöglich wird (vergleiche Aus¬
kunft in Arbeiterversorgung 24/300).
Die Absicht einer Wiederaufnahme der bis¬

herigen Tätigkeit nach Beseitigung des Unter¬

brechungsgrundes wird wohl nur in solchen
Fällen bestehen, wo es sich von vornherein um

eine absehbare kurzfristige Dauer
der Arbeitsunterbrechung handelt,
wo weiterhin eine gewisse Wahrschein¬
lichkeit dafür gegeben ist, daß die Arbeit
nach Ablauf der Unterbrechung wieder aufge¬
nommen werden kann. Das ist natürlich nicht
der Fall z. B. bei einer Kriegsdienstleistung,
weil hier einmal — obschon der Wille zu einer
Fortsetzung des bisherigen Arbeitsverhältnisses
nach Kriegsende gegeben — erstens die Dauer
der Unterbrechung nicht abzusehen ist, zum

Zweiten angesichts der mit dem Kriegsdienst
verbundenen Gefahren nicht sicher mit einer
Wiederaufnahme der Beschäftigung nach Kriegs¬
ende zu rechnen ist. Wenn — wie es in den
Tatbeständen der von mir ins Auge gefaßten
höchstrichterlichen Entscheidungen 1969. A. N.
15/371 und 2362 A.N. 17 516 der Fall war

eine Vergütung während der durch den Kriegs¬
dienst geschaffenen Unterbrechungsdauer ge¬
zahlt wird, so wirkt diese nicht als Arbeitsent¬
gelt, sondern sie wird aus hochherziger, hu¬
maner Gesinnung gewährt, ändert also an der
Sache nichts (siehe auch Auskunft in Arb.~
Versorgung 23 191 Nr. 3). Im übrigen geht
während des Kriegsdienstes die Verfügungs¬
gewalt über die Arbeitskraft auf einen Dritten,
die Militärbehörde, über. Doch hat man in

,
der Literatur wegen dieses Umstandes ein
Auge zugedrückt in Fällen militärischer
Uebungen, und zwar mit Rücksicht darauf,
daß sie nur kurze, übersehbare Arbeitsunter¬
brechungen bedingten (Hahn, Handbuch der
Krankenversicherung, Anm. 21 zu § 165 RVO.;
Hoffmann, Kommentar zur RVO., 2. Buch, Anm.
23e zu § 165 RVO.).
Häufige mit einer Arbeitsunterbrechung Hand

in Hand gehende äußere Tathandlungen, wie Ab¬
meldung von der Kasse, Rückgabe der Arbeits¬
papiere, Abforderung von Handwerkszeug usw.,
sind nur relativ zu werten und dürfen nicht
ohne weiteres zu der Annahme verleiten,
daß sie aus der Absicht einer Lösung des Arbeits¬
verhältnisses heraus bewirkt worden seien. Sie
können Ausfluß gewohnheitsmäßiger Gepflogen¬
heit oder — im Falle der Abmeldung von der
Kasse —

aus Unkenntnis der bezüglichen
Rechtsverhältnisse bedingt sein (vergleiche z.
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B. Entscheidung des Versicherungsamts Bran¬

denburg, Arb.-Versorgung 22/246 und als

Gegenbeispiel Entscheidung des RVA., A. N.

16 583). Eine solche Handlung kann insofern

Beachtung erlangen, als sie einen Rückschluß

auf den Willen der Parteien zuläßt, wie dies

z. B. in der letztgenannten Entscheidung der

Fall ist („dafür, daß vorliegend tatsächlich die

Absicht bestanden hat, das Arbeitsverhältnis

zu lösen, bietet übrigens auch der Umstand

einen weiteren Anhalt, daß der Beschwerde¬

führer seinen Lehrling bei der Kasse an- und

wieder abgemeldet hat"). Nicht aber kann

schon bei bloßem Vorliegen solcher Tatsachen

gefolgert werden: das Beschäftigungsverhältnis
ist gelöst worden. Selbst die Tatsache, daß der

Arbeitnehmer die freie Zeit zum Aufsuchen

und der Ausübung einer anderen Arbeit ver¬

wendete, berechtigt nicht ohne weiteres zu der

Annahme, daß er das seitherige Arbeitsver¬

hältnis als gelöst betrachtete; es kann in diesem

Falle sehr wohl ein BeschäftigungsVerhältnis
durch mehrere Arbeitgeber zustande gekommen
sein, wie es der Gesetzgeber bei Schaffung des

§ 309 RVO. im Auge hatte (vergleiche Hahn,
Handbuch der Krankenversicherung Note 21 zu

| 165 RVO.).

Abgesehen von Fällen der Krankheit (§§ 616

BGB., 63 HGB. und 133c Abs. 2 Gewerbeord¬

nung) und des Urlaubs wird nun die regel¬

mäßige Begleiterscheinung einer Arbeitsunter¬

brechung der Wegfall des Entgelts sein. Da

§ 165 Abs. 2 RVO. die Pflichtversicherung von

einer Beschäftigung gegen Entgelt abhängig
macht, wirft sich die Frage auf: Berührt

der Wegfall des Entgelts die Ver¬

sicherung? Die Frage scheidet aus bei

Lehrlingen und Hausgewerbetreibenden, zu

deren Versicherung die Gewährung eines Ent¬

gelts nicht gefordert wird, sondern schon die

Tatsache einer Beschäftigung als alleinige Vor¬

aussetzung genügt. Der Begriff des Entgelts ist

indessen durch die Rechtsprechung stark aus¬

gedehnt und der Forderung der Beschäftigung

gegen Entgelt schon dann Genüge geschehen,
wenn ein Arbeitsverhältnis gegen Ablohnung
vorliegt, vermöge deren den Betei¬

ligten die Erfüllung der Beitrags¬
pflicht zugemutet werden kann. Es

mag dieser Satz merkwürdig berühren ange¬

sichts der Tatsache, daß die RVO. bezüglich
der Versicherungspflicht von der Tendenz der

Erzwingbarkeit beherrscht wird, als Ausfluß

ihres öffentlich-rechtlichen Charakters, Maxi¬

men wie sie für die Privatversicherung gelten:
Leistung und Gegenleistung als Vertragsgegen¬
stand, hier nicht Anwendung finden, die Ver¬

sicherungspflicht bei Vorliegen eines entspre¬

chenden Tatbestandes vielmehr eo ipso eintritt

(vergleiche Stier-Somlo, Kommentar zur RVO.,
I. Band, Kote 5 zu § 165). Indessen ergibt sich

schon aus der Organisation der Krankenver¬

sicherung als einer "„Versicherung" mit dem

Prinzip der Aufbringung der Mittel durch Ver¬

sicherte und Arbeitgeber und der hieraus re¬

sultierenden Verleihung von Rechten

in der Verwaltung an die Beteilig¬
ten, daß die Beitragsleistung eine moralische

Selbstverständlichkeit ist. Demzufolge sind vom

Gesetzgeber euch — mit Ausnahme der Lehr¬

linge und Hausgewerbetreibenden — nur Ent¬

geltsempfänger in den Versicherungsbereich
einbezogen, denen billigerweise eine Beitrags¬
zahlung zugemutet werden kann. Im übrigen
ist die Beitragszahlung nicht Voraus¬

setzung zum Zweck, sondern nur Mittel

zu diesem; der Umstand, ob im Einzelfalle der

Beitrag wirklich geleistet worden ist oder nicht,
ist eine Sache für sich.

Die Beweggründe, die zu einer Prüfung der

Frage, ob der Wegfall des Entgelts während der

Arbeitsunterbrechung das Beschäftigungsver¬
hältnis nicht seines Charakters als Lohnarbeits¬
verhältnis im Sinne des § 165 RVO. entkleidet,
nötigen, werden in der Entscheidung des Baye¬
rischen Verwaltungsgerichtshofes vom 21. No¬

vember 1904 (Reger, Ergänzungsband 3'270)
sehr plastisch veranschaulicht. Es heißt dort:

„Es gehe nicht an, dem Gesetzgeber zu unter¬

stellen, daß er in Fällen der Arbeitsunter¬

brechung eine Verpflichtung habe schaffen

wollen, zu deren Erfüllung dem Arbeitgeber
bestimmte Mittel (Lohnarbeit) überhaupt nicht

zur Verfügung stünden. Ebensowenig könne

es andererseits im Sinne des Gesetzgebers
gelegen sein, dem Arbeitgeber, der der

Kasse zur Entrichtung der Beitrüge, aber mit

Erstattungsanspruch gegenüber dem Arbeiter

verpflichtet sei, auch dann die Beitragsleistung
zuzumuten, wenn die Erstattung der den Ar¬

beiter für eine längere Zeit treffenden Beitrags¬
teile mangels eines in irgendeiner Form statt¬

findenden Lohnbezuges von vornherein ausge¬

schlossen sei".

Wann kann nun den Beteiligten die Beitrags¬
leistung zugemutet werden? Rechtsprechung
und Schrifttum geben hierauf die Ant¬

wort: „Wenn die Arbeitsunterbrechung eine

verhältnismäßig kurze ist." Die Forderung
wurde z. B. als erfüllt angesehen bei einer

Unterbrechung von zwei Tagen (Entscheidung
PrOVG. vom 4. Juli 1900 Arb.-Versorgung
1900 646), fast vier Wochen (Enscheidung des

Bayer. VGH. vom 23. März 1908, Arb.-Ver-

sorgung 08 653), von 9 Tagen (Entscheidung des

Braunschw. VGH. vom 5. Juni 1907 ebenda),
von 1 bis 2 Wochen, während derer allerdings
eine Vergütung gewährt wurde (Entscheidung
des RVA. vom 9. Juni 1914, A.N. 14 655),

von 8 Tagen (Entscheidung des RVA. vom

26. September 1921, Arb.-Versorgung 21/688),
von 4 Wochen (Entscheidung des RVA. vom

26. Januar 1924, A.N. 24 84), dagegen nicht

bei einer Untexbrechungsdauer vcn 4 Monaten
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(En? heidung des BVGtf, Reger Ergänzungs¬
band 3 270), 3 Monaten (Entscheidung des OVA.

Potsdam, Arb.-Versorgung 22 240), 2 Monaten

(Entscheidung des RVA. vom 13. Mai 1919, ab¬

gedruckt in der Krankenversicherung 19 141),
8 Monaten (Entscheidung des RVA- vom 16. Ja¬

nuar 1920, Entscheidungen und Mitteilungen
des RVA. Band 12 93). Das Reichsversiche¬

rungsamt, das in einem kürzlich von der hiesi¬

gen Ortskrankenkasse zur Entscheidung ge¬

brachten Fall eine grundsätzliche Entscheidung
feilte (A.N. 24 84) stellte hinsichtlich dieser

Frage den Grundsatz auf: „Das Fortbestehen

eines versicherungspflichtigen Beschäftigungs-
vrrhältnisses wird nicht dadurch ausgeschlossen,
daß für die Zeit einer verhältnis¬

mäßig nicht erheblichen Unter¬

brechung der Arbeitsleistung, in der das

Beschäftigungsverhältnis fortdauert, kein Ent¬

gelt gezahlt wird. Ob das Beschäftigungsver¬
hältnis in dieser Zeit als ein entgeltliches an¬

zusehen Ist, läßt sich nur nach den Um¬
ständen des einzelnen Falles ent¬

scheiden." Die Entscheidung war in bejahen¬
dem Sinne ausgefallen. Zugrunde lag eine vier¬

wöchige Arbeitsunterbrechung, die das Reichs-

veraicherungsamt mit Rücksicht darauf als
nicht erheblich ansah, daß ein mehrjähri¬
ges Arbeitsverhältnis voraufgegangen war. —

Die Frage, ob die Arbeitsunterbrechung als
erheblich oder unerheblich zu gelten hat, bleibt
also auch fernerhin Totfrage Das ist für
die Praxis immerhin eine Fatalität. Einen Maß¬
stab zu ihrer Beurteilung bietet allerdings das

Reichsversicherungsamt in dem von ihm ge¬
gebenen Beispiele der Zugrundelegung der bis¬
herigen Gesamtdauer des Verhältnisses. Es
wird sich Irrigen, ob dieses Merkmal das einzige
bleiben dürfte oder ob noch sonstige Beur-
teilungsmamente Platz greifen könnten. Viel«
leicht lohnt sich eine Exkursion auf das Ge¬
biet des bürgerlichen Rechtes» das im § 616
ebenfalls das Problem der „verhältnismäßig
nicht erheblichen Zeit zur Lösung stellt. Das
Unterfangen dürfte um da Verwandtschaft
der beiden Rechtsnormen willen nicht aus¬
sichtslos erscheinen, sind sie doch beide aus

sozialen Rücksichten, zugunsten des Dienst«
verpflichteten, geschaffen (hinsichtlich des §616
BGB., vergleiche Staudinger, Kommentar zum

BGB., 2. Auflage, Band 2b, Anmerkung Ia zu

§ 616). So ist z. B. von Blume im Hinblick auf
§ 616 BGB. (Recht 02 6) der Ansicht, daß unter
Umstanden auch d i e G esa m t la ge de fh e-

t ei 1 i g t en Person e n zu berücksichtigen
i t (vergleiche in dieser Hinsicht auch Ent¬
scheidung des RVA. vom 14. November 1921,
A.N. 22/169, im besonderen Seite 171 oben).
Er stellt zum Vergleiche den kleinen Hand¬
werk* r. dem zur Zeit dringender Arbeit der
einzige Geselle eingezogen wird, so dab er

sich eine teurere Hilfskraft leisten muß und den

Großbetrieb andererseits, bei dem es auf einen

Arbeiter mehr oder weniger nicht ankommt.

Während nun immerhin diese Momente be¬

achtlich sein werden, für die geldlich viel ein¬

schneidenderen Auswirkungen des § 616, wo

für eine sechswöchige Dauer eine Gehaltsfort¬

zahlung gefordert ist, erlangen sie für die ver¬

sicherungsrechtliche Beurteilung m. E. geringere
Bedeutung wegen des geringeren Objektes, das
die Beitrags- gegenüber der Lohnschuld dar¬
stellt. Immerhin ist zu berücksichtigen, daß der
wirtschaftlich schwächere Teil hier mit zwei
Dritteln der Beitragsschuld belastet wird. Aus
der Tatsache indessen, daß das Reichsversiche-
rungsamt sich die bisher von der Rechtspre¬
chung geteilte Auffassung: Prüfung der Frage,
ob den Beteiligten die Beitragsleistung „zuge¬
mutet" werden könne, zu eigen macht, erhellt,
daß die Aufstellung des Grundsatzes der ver¬

hältnismäßig nicht erheblichen Zeit vorzugs¬
weise aus ökonomischen Erwägungen heraus
geschah. Richtunggebend ist dabei der Ge¬

danke, daß die Höhe der von den Beteiligten
während der Arbeitsunterbrechung zu leisten¬
den Beiträge von der Dauer dieser Unter¬
brechung im wesentlichen beeinflußt wird. Dann
muß aber auch gefolgert werden, daß nicht
allein die Dauer der Arbeitsunterbrechung ge¬
messen an der Gesamtdauer des bisherigen
Verhältnisses, sondern gleichermaßen die Ge¬
samtlage der beteiligten Personen in Berück¬
sichtigung zu ziehen ist. Das wird überzeugend
erscheinen, wenn man sich den Fall einer Aus¬
sperrung großen Stils in einem Großbetriebe
vergegenwärtigt, wie er in den Wirtschafts¬
krisen der Vergangenheit wohl nicht vereinzelt
dastand. Hier dürfte eine Berücksichtigung der
Gesamtlage des Arbeitgebers unter Umstünden
schon am Platze sein, da die Beitragsschuld
für ihn nicht unbeachtlich, vielleicht sogar von

empfindlicher Schädigung seiner Wirtschafts¬
kraft ist. Aus diesen mit der Beitragspflicht
verbundenen geldlichen Erwägungen heraus
vermag ich mich auch mit der in der Arbeiter-
Versorgung 25 32 enthaltenen Auskunft, die
sich für das Vorliegen der Versicherungspiiicht
eines Lehrlings im Baugewerbe, auch während
der durch die Wintermonate bedingten Be¬

triebseinstellung ausspricht, nicht zu befreunden
(vergleiche übrigens in diesem Zusammenhang
auch die Entscheidung des RVA. in A. N.
16 588).

Während auf dem Gebiete der Arbeitsunter¬
brechung im allgemeinen die Situation durch
höchstrichterlichen Spruch eine Wandlung kaum
erfuhr, gestaltete sie sich für die besondere Er¬
scheinung des Streiks, dem die Erörterungen
im nächsten Abschnitt dieser Abhandlung ge¬
widmet sein sollen, günstiger, insofern, als hier
eine grundsätzliche Lösung gefunden wurde.

*i



Die Hinterbliebenenrente in der Angestellten¬
versicherung.

Von R. W e g e n e r, Verwaltungsoberinspektor
bei der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte zu Berlin

Zu Beginn meiner Ausführungen sei mir ge¬

stattet, zu bemerken, daß das in den letzten
Jahren durch eine Anzahl von Novellen und

Verordnungen unübersichtlich gewordene An-

gestclltenversicherungsgesetz (AVG.) durch
eine Verordnung des Reichsarbeitsministers
vom 28. Mai 1924 neu paragraphiert worden

ist. Bei dieser Gelegenheit sind diejenigen
Vorschriften, die voraussichtlich als dauernder
Bestandteil im Gesetz enthalten bleiben sollen,
an den entsprechenden Stellen als neue Para¬

graphen eingeführt worden, so daß eine fast

vollständige Umnumerierung der Paragraphen
erforderlich wurde. Die im folgenden Text und

in der Ueberschrift angezogenen Paragraphen
tragen die ihnen jetzt beigelegten Nummern.

I. Die Hinterbliebenenrente zerfällt in drei

Untergruppen:
1. Witwenrente.
2. Waisenrente.
3. Witwerrente.

Die Voraussetzungen ffir die Gewährung der
Rente sind, was insbesondere Wartezeit und
Anwartschaft anbelangt, für alle drei Arten die

gleichen, und zwar ist erforderlich:

a) daß ein Todesfall eingetreten ist,
#

b) daß der oder die Verstorbene bei der

RfA. versichert war,

c) daß er (sie) die Wartezeit für dir Hinter¬

bliebenenrente erfüllt,
d) daß er (sie) die Anwartschaft aufrecht-

»halten hat,
e) daß empfangsberechtigte Hinterbliebene

vorhanden sind.

Die Wartezeit beträgt bei Hinterbliebenen¬
rente nach § 53 durchweg 120 Beitragsmonate,
von denen wenigstens 60 auf Grund der Ver-
sicherungspflicht zurückgelegt sein müssen; ist
da;; nicht der Fall, so springt sie auf 150 Mo¬

nate herauf. Bei Selbstversicherern, d. h.

solchen Versicherten, die nur freiwillige Bei-

träge gezahlt haben, müssen 180 Beitrags¬
monate nachgewiesen sein. (Hierzu eine kurz.*

Bemerkung: es gab in dem früheren AVG. im

§ 3°6 eine Uebergangsbestimmung, nach der
in den ersten 10 Jahren nach de^m Inkrafttreten
<!'-s Gesetzes zur Erfüllung der Wartezeit für
die* Hinterbliebenenrente 60 Pflichtbeiträge ge¬

nügten. Diese4 Bestimmung wurde von der
RfA. auch nach Ablauf der 10jührigen Frist so

ausgelegt, daß eine Hinterbliebenenrente dann
genvöhrt wurde, wenn die Hinterbliebenen nach¬

weisen, daß der Verstorbene bereits vor dem
1. Januar 1023 berufsunfähig geworden, ihm
a!se> die Erfüllung der großen Wartezeit nicht
möglich gewesen war. Auch heute findet die

Auslegung noch Anwendung, obwohl eine dem
früheren § 396 entsprechende Vorschrift in der
neuen Fassung des Gesetzes nicht ent¬

halten ist).

Eine Ausnahme bezüglich der Wartezeit zu¬

gunsten der weiblichen Versicherten ist bei der

Hinterbliebenenrente nicht gemacht Bezüglich
der Anwartschaft gilt folgendes: Zur Auf¬

rechterhaltung der Anwartschaft ist erforder¬

lich, daß nach dem Kalenderjahr, in dem der

erste Beitragsmonat zurückgelegt worden ist,
innerhalb der zunächst folgenden 10 Kalender¬

jahre mindestens 8 und nach dieser Ze*it min¬

destens 4 Beitragsmonate während eines

Kalenderjahres zurückgelegt werden. Eine

Zahlung von freiwilligen Beiträgen ist für das
Jahr 1924 dann nicht erforderlich, wenn der

Versicherungsfall innerhalb des Jahres 1924

eintritt, denn für die Zeit bis zum 31. Dezember
1923 gelten nach § 54 AVG. alle bis dahin er¬

worbenen Anwartschaften als aufrechterhalten;
eine Nachprüfung wird aber 1925 wieder einzu¬

setzen haben. Eine weitere große Erleichterung
ist durch § 55 Abs. 3 AVG. getroffen; danach
ist die Anwartschaft aufrechterhalten, wenn drei
Viertel der gesamten Versicherungszeit, also

vom Eintritt in die Versicherung an bis zum

Versic herungsfall mit Beiträgen belegt ist. Nach
dieser Bestimmung wird in vielen Fällen später
die Anwarfschaft erhalten sein, auch wenn

nicht in jedem Versicherungsjahr genau die
? -: forderliche Anzahl von Beitragsmonaten er¬

reicht ist, da hierdurch ein Ausgleich zwischen
den voll bezahlten und den weniger oder sogar

überhaupt nicht mit Beiträgen belegten Jahren
«^»schaffen ist. Immerhin empfiehlt es sich, lür

1924 bei Beschäftigungslosigkeit wieder frei¬

willige Beitrüge zu bezahlen, und zwar möglichst
hohe, da diese bei der Ruhegeldbererhnung in
Form von Steigerungsbeträgen zur Anrechnung
kommen (siehe unten). Recorders dann, we>nn

die Wartezeit noch nicht erfüllt ist, empfiehlt
sich, um dieses möglichst bald zu erreichen,
die Bezahlung von jährlich 12 Beiträgen. Die

Anerkennungsgebühr von 3 Mk. jährlich ist

weggefallen.
II. Witwenrente» erhält nach § 32 AVG. die

Witwe nach dem Tode ihres versicherten Ehe¬

mannes, wenn die Voraussetzungen unter I er¬

füllt sind.

A. Sie hat zum Nachweis ihres Anspruchs
folgende Urkunden beizubringen :

1. dio Versicherunuskarten zur Anirc*stellte*n-
VTsichcrung, gelbe und grüne,

2. die letzte Quittungskarte der Inv >lidenver-

'.iVhcrerig.



j. . Sterbeurkunde des Versicherten,

4. e-ine nach dem Tode- des Versicherten

q ^gestellte Heiratsurkundi die- ihre* sowie«

ihrc-s Mannes Geburtsdaten und den lag der

Eheschließung enthält. Diese Urkunde muß

deshalb nach dem Tod* d :. Versicherten aus¬

feilt n, damit drv einwandfreie Nachweis

erbracht wird, daß die* Ehe nicht geschieden
oder eheliche Gemeinschaft durch gericht¬
lich» v Urteil aufgehoben war.

Hi. \* :.is« nrente erhalten:

;) nach dem Tode des versicherten Vaters

seine ehelichen Kinder unter IS Jahren,

b) nach dem Tode- einer versicherten Weib¬

chen Angestellten ihre vaterlosen Kinder: als

rios gelten such uneheliche Kinder.

i)<*n ehelichen Kindern werden gleichgestellt:

) die Mir ehelich erklärten Kinder,

<i) die an Kindesstatf angenommenen Kinder.

i ) du- Stiefkinder und die- Enkel, die der

Verstorbene unmittelbai vor seinem Tode

mindestens ein Jahr lang unentgeltlich unter¬

halten, oder für die er (während d<>s vorher¬

gegangenen Ruhegeldbezuges) Kinderzuschuß

sogen hat,
I) die unehelichen Kinder (eines mannlichen

.siehe nen), wenn die Vaterschaft (des Ver¬

storbenen) festgeste iit ist,

g) nach dem Tode- der versicherten Ehefrau

eines erwerbsunI ä h i g e n Ehemannes, die

drix Unterhalt ihrer Familie ganz oder über-

wiegend aus ihrem Arbeitsverdienst bestritten

hat, de- ehelichen Kinder unter Is Jahren,
h) nm h dem Tode einer versicherten Ehe-

fn.u, deren Ehemann sich ohne- gesetzlichen
Grand von eh r hauslichen Gemeinschaft fern¬

gehalten und sein«- vaterlichen Unterhalts¬

pflicht entzogen hat, den ehelichen Kindern

untei 18 Jahren. I)ns gleiche gilt, wenn zu:

Zeit des Kodes eh s Versicherten dir Ehe nicht

m« hr bestand, und der Ehemann sich seiner

terlichen Unterhaltspflicht entsieht

\u Nachweisen sind hier zunächst die gleichen
Urkunden beizubringen wie- oben bei IIA

I bis 4, die jedoch, falls Witwen- und Waisen-

araprfiche zugleich geltend gemacht werden,
selbstverständlich nur i in mal einzureichen

sind. Ferner sind erlorder'ich:

bei a) die Geburtsurkunden der Kinder,
bei b) desgleichen, sowie gegebenenfalls die

ßestallungsurkunde des Vormundes,
l**i c) eine Geburtsurkunde, die den Ver-

i rk d<; Ehelichkeitserklärung trägt,
l>'i el) der Adoptiwertrag,
bei e) dir Geburtsurkunden der Stiefkinder

oder Enkel, die Geburtsurkunden ihrer Eltern

und deren Heiratsurkunden, sowie- eine behörd¬
liche (vom Gemeindevorsteher oder Polizei

ausgestellte) Bescheinigung, daß der Verstor¬
bene e in .)< r oben bezeichneten Zeh un-

itgeltlich unterhalten hat. Eine unent-

eltliche Unterhaltsgewährung liegt nicht vor.

wenn die Stiefkinder oder Enkel aus anderen

Quellen, z. B. vom Versorgungsamt als Krieger¬

hinterbliebene, laufende Bezüge erhalten und

der verstorbene Versicherte nur die Differenz

zwischen diesen (nicht ausreichenden) und dem

tatsächlich erforderlichen Unterhalt aufge¬

wendet hat,

bei f) die Geburtsurkunde mit dem Vermerk

der Anerkennung der Vaterschaft, ferner die

Bestattung des Vormundes,

bei g) die Geburtsurkunden der Kinder sowie

der Nachweis, daß der Ehemann erwerbsun¬

fähig ist, und daß die Verstorbene den Unter¬

halt der Familie ganz oder überwiegend be¬

stritten hat,

bei h) die Geburtsurkunden sowie der Nach¬

weis über dic Fernhaltung des Ehemannes von

der häuslichen Gemeinschaft und die Nicht¬

einhaltung seiner Unterhaltspflicht. Ist die Ehe

durch gerichtliches Urteil geschieden oder

dnreh ein solches die eheliche Gemeinschatt

aufgehoben, so wird dieser Nachweis durch

ehe Heiratsurkunde erbracht, die dann einen

entsprechenden Vermerk trägt.

fV. Witwerrente erhält ein erwerbsun-

fähiger Ehemann nach dem 1 ode seiner

versicherten Ehefrau, die den Lebensunterhalt

ihrer Familie ganz oder überwiegend aus ihrem

Arbeitsverdienst bestritten hat, solang e e r

bedürftig ist.

Als Nachweis kommen hier außer den oben

unter DA 1 bis 4, unter III zu g) genannten

noch die behördliche Beseheinigung, daß der

Ehemann bedürftig ist.

Sämtliche für die Geltendmachung von An¬

sprüchen bei der Angestelltenversicherung er¬

forderlichen Urkunden und Nachweise sind von

den zuständigen Stellen (Standesämtern, Vor¬

mundschaft, Polizei- oder Gemeindeverwaltung)
nach §§ 333 und 334 gebühren- und stempel-
frei auszustellen.

V. Gemeinsame Vorschriften.

A. Die Hinterbliebenenrente be-ginnt mit

dem ersten Tage des Monats, in den der Todes-

tag des Ernährers fällt. Hat dieser vorher

Ruhegeld bezogen, so beginnt die Hinter¬

bliebenenrente mit dem Ersten dc*s auf den

Todesmonat folgenden Monats. Ist Ruhegeld
überzahlt, d. h., haben die Hinterbliebenen noch

nach dem Tode des Ruhegeldempfängers Ruhe-

geldbeträge angenommen, so werden die Diffe¬

renzbeträge von der Hinterbliebenenrente ge¬

kürzt.

Nachgeborene Waisen erhalten die Waisen¬

rente vom ersten Tage ihres Geburtsmonats an.

Renten werden länger als ein Jahr rückwärts,
vom ersten läge* des Monats an gerechnet, in

dem der Antrag bei einer nach § 214 AVG.

zuständigen Stelle (RIA., deren Organe, Ver¬

sicherungsamt pp.) eingegangen ist, nicht ge¬

zahlt.



B. Die Hinterbhebenenrente beträgt:
1. für die Witwe sechs Zehntel,

2. für jede Waise oder die ihr nach Ab-

>< hnitt III a bis h gleichgestellten Berechtigten
fünf Zehntel des Ruhegeldes, das der Ernährer

zur Zeit seines Todes bezog oder bezogen hätte.

Sir wird also aus dem Grundbetrage des

Ruhegeldes (360 Goldmark) und den Steige¬
rungsbeträgen für die nach dem 1. Januar

1924 gezahlten Beitrüge berechnet, der sich er¬

gebende Monatsbeitrag wird auf volle Gold¬

pfennige aufgerundet. Hie rzu ein Beispiel:
Der am 24. Juni 1924 verstorbene Versicherte

hinterläßt eine Witwe und zwei Waisen im

Alter von 7 und 10 Jahren; er hat vom

1. Januar 1913 bis 31. Dezember 1923 Beiträge
in den damals gültigen Gehaltsklassen und

vom 1. Januar 1924 bis 31. Mai 1924 bezahlt:

1 Beitrag in Klasse A, 2 in Klasse B und 2 in

Klasse Cr zusammen 19,50 Goldmark. Ein

Zehntel davon = 1,95 Goldmark. Die Hinter-

\ liebe nenrente beträgt:

a) für die Witwe sechs Zehntel

von 361,95 = jährlich 217,17 Gold-

inaik, aufgerundet monatlich.
. . 18,10 Gm.

b) für jede Waise fünf Zehnte-1

von 361,95 — jährlich 180,97 Gold¬

mai k, aufgerundet monatlich 15,()(>
< joldmark, für 2 Waisen also zwei

mal 15,00 Goldmark .... . 30,18 Gm.

monatlich zusammen 48/28 Gm.

Liegt der Beginn der Hinterbliebenenrenten

im Jahre 1923, so ist für jeden in diesem

Jahre liegenden Monat für jeden Renten¬

berechtigten ein Betrag von zwei Goldmark zu

zahlen.

C. Die Hinterbliebenenrente lallt weg:

1 bei der Witwe und dem Witwer mit dem

Ablauf dc*s Monats, in dem der (die) Berech¬

tigt- wieder heiratet, bei dem Witwer abei

auch mit Ablauf dc*s Monats, in dem die Be¬

dürftigkeit oder die Erwerbsunfähigkeit weg¬

fällt,
2. die Witwe wird im Falle der Wiederver¬

heiratung auf Antrag mit dem einfachen
Be trage ihrer Jahresrente abgefunden; dieser

Anspruch verfällt, wenn er nicht innerhalb

ines Jahres nach der Wiederverheiratung
geltend gemacht wird. Es ist also in

diesem Falle ein besonderer An¬

trag bei der Reichsversicherungs¬
anstalt zu stellen,

3 bei den Waisen und ihnen gleichgestellten
Bezugsberechtigten mit Ablauf des Monats, In

dem die Waise das 18. Lebensjahr vollendet

oder heiratet. Hat die Waise am Ersten eines

Monats ihren 18. Geburtstag, so ist der An¬

spruch auf die Rente mit dem letzten Tage des

vorhergehenden Monats erloschen, da der

18. Geburtstag der erste Tag des 19. Lebens¬

jahr« Ist,

4. mit dem Ablauf des Monats, in dem der

Tod des Rentenberechtigten eintritt.

D. Zahlungs empfänger der Hinterblie¬

benenrentenbeträge ist bei der Witwen- und

Witwerrente die Witwe oder der Witwer.

Treffen diese Renten mit Waisenrenten zu¬

sammen, so sind ebenfalls diese Personen

empfangsberechtigt. Bei unehelichen und den

den Waisen gleichgestellten waisenrenten¬

berechtigten vaterlosen Kindern ist der gesetz¬
liche Vertreter (Vormund) empfangsberechtigt.

E. Die Rente ruht, um die beiden haupt¬
sächlich vorkommenden Fälle zu nennen:

1. solange sich ein rentenberechtigter I n-

1 ä n d e r (Deutscher) im Ausland aufhält und

es unterläßt der RfA. seinen

Aufenthaltsort mitzuteilen. Es ge¬

nügt also eine einfache, den Aufenthalt be¬

zeichnende Mitteilung an die RfA., um sich

den Weiterbezug der Rente im Ausland zu

sichern,
2. solange sich der rentenberechtigte Aus¬

länder freiwillig gewöhnlich im Ausland

aufhält. Für das Ruhen der Renten sind Aus¬

nahmen, ferner ist eine Kapitalabfindung beim

Verzug ins Ausland vorgesehen; die Aus¬

führungsbestimmungen hierzu sind im Reichs¬

arbeitsblatt Nr. 19 24 S. 375 veröffentlicht.

F. Ein Anspruch auf Rente besteht nicht :

a) wenn Hinterbliebene* den Tod des Ver¬

sicherten vorsätzlich herbeigeführt haben,

b) wenn der verstorbene Ernährer erst nach

Eintritt der Berufsunfähigkeit geheiratet hat

und der Tod innerhalb der ersten drei Jahre

der Ehe eingetreten ist; von dieser Vorschrift

kann die RfA. unter besonderen Umständen

Ausnahmen machen.

G. Der Antrag auf Hinterbliebenenrente wird

praktischerweise bei dem Ortsausschuß, Ver¬

trauensmann, oder in Städten, in denen ein

Versicherungsamt mit Ausschuß für Ange¬
stelltenversicherung ist, bei diesem gestellt;
diese Stellen sollen im Besitz der erforder¬

lichen Antragsvordrucke sein, und können, wo

e*s nötig ist, den Antragstellern bei deren Aus¬

füllung und der Beschaffung der erforderlichen

Unterlagen behilflich sein. Ist ein Vertrauens¬

mann nicht am Orte, so schreibt der Antrag¬
steller unter Angabe seiner Personalien direkt

an die RfA., von der entweder ihm selbst der

zutreffende Vordruck, auf dem alle einzu¬

reichenden Nachweise aufgeführt sind, zur Aus¬

füllung zugesandt, oder die Stelle, die den An¬

trag aufnehmen soll (Ortsausschuß, Vertrauens¬

mann, Gemeinde- oder PolizeiVerwaltung), mit

entsprechendem Auftrag versehen wird.

VI. Eine Erstattung von Beiträgen
beim Tode des Versicherten kommt in den

Fällen der £§ 61 und 385 AVG. in Frage.
A. Nach § 61 ist auf Antrag die Hälfte der

für eine weibliche Versicherte seit I. Januar

1024 gezahlten Beiträge zu erstatten, wenn die

s;



Versicherte nach Erfüllung der Wartezeit

für das Ruhegeld (d. h. nach mindestens

60 Pflichtbeiträgen) stirbt, ohne daß sie in den

Genuß eines Ruhegeldes getreten ist und ohne

daß ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente

geltend gemacht werden kann.

Berechtigt zur Erhebung dieses Anspruches
sind nacheinander: der Ehegatte, die» Kinder,

der Vater, di»- Mutter, die Ge» hwister, wenn

it d» Versicherten zur Zeit des

[*odes in häuslicher Gemeinschaft gelebt

haben oder von ihr wesentlich aus ihrem Ar¬

beitsverdienst unterhalten worden sind. Die

Vorschriit, daß häusliche Gemeinschaft bestan¬

den habe n muß, bezieht sich aui alle oben be-

/• ie hie ten Anspruchsberechtigten, also nie ht

nur auf die Geschwister.

Als Nachweis sind beizubringen: die Ver-

sicherungskarten, eine Sterbeurkunde, e-in be-

hördlicher Nachweis, daß d»-r Antragsteller mit

der Y« rstorbenen in häuslicher Gemeinschaft

gelebt, oder daß er von ihrem Arbeitsverdienst

im wesentlichen seinen Unterhalt bestritten hat

und, falls nicht ehr Ehegatte der Anspruchs¬
berechtigte ist, ein Nachweis, daß besser be¬

rechtigte Pe nen nie ht vorhanden sind. Hat

eine der genannten Personen den Anspruch mit

Frfolg geltend gemacht, so sind die übrigen

selhstverständli* h hierzu nicht mehr berechtigt.
Dir Hohe der Erstattung richtet sich nach

der Höhe der seit 1. Januar 1924 eingezahlten

iträge, da nur diese zur Hälfte erstattet

werden. Für die bis tum 31. Dezember 1023

gezahlten Beiträge wird ein Pauschalbetrag von

30 Goldmark dann erstattet, wenn tür die Zeit

vor dem I. Januai 1924 wenigstens 30 Beiträge

(Pflicht«* oder freiwillige Beiti ige) entrichtet

sind.

Hatte die Versicherte vor ihrem Tode bereits

einen Antrag aui Ruhegeld gestellt, dem von

drr RfA, statt I en war, so haben die An-

ipruchsberechtigten die Wahl, ob sie d s Ruhe¬

geldverfahren fortsetzen und dir Zahlung ehr

bis zum Tode drr Versicherten fällig gewor¬

denen Ruh. idbeträge oder, ob sie die Er-

stattung nach ^ 61 beantragen wollen.

Der Anspruch auf Erstattimg verfällt, wenn

er nicht innerhalb eines Jahres nach dem Tode

der Versicherten geltend gemacht wird,

VII Die« Beitragserstattung nach § 385 komm:

beim Tode eines Versicherten dann in Frage,,

wenn der Versicherungsfall innerhalb der

ersten 15 Jahre nach dem 1. Januar 1913 ein¬

tritt, ohne daß ein Anspruch auf Leistungen

nach dem AVG. oder aus der Invalidenver¬

sicherung geltend gemacht werden kann. Mit

anderen Worten: Ist der Versicherte vor Er¬

füllung der Wartezeit für das Ruhegeld berufs¬

unfähig geworden und stirbt er, ohne die Be¬

rufsfähigkeit und damit die Möglichkeit zur

Erfüllung der Wartezeit wiedererlangt zu

habe n, oder stirbt der Angestellte, ohne einen

Anspruch auf Hinterbliebenenrente zu hinter¬

lassen, so tritt die Erstattung der Beiträge nach

obiger Vorschriit dann ein, wenn auch ein An¬

spruch auf Leistungen aus der Invalidenver¬

sicherung nicht besteht. Ist ein solcher vor¬

handen, und wird er mit Erfolg geltend <ge-

macht, z. B. Witwenrente, so ist eine Beitrags¬

erstattung nach § 385 ausgeschlossen, da bei

Pestsetzung der Hinterbliebenenrente der In¬

validenversicherung die Beitrage zur Ange¬

stellte nversicher ung mit angerechnet werden;

das Konto des Versicherten bei der RfA. ist

dann verbraucht. Empfangsberechtigt für die

Erstattungssumme sind:

a) die Witwe oder der Witwer,

b) falls solche nicht vorhanden sind, die-

(unterlassenen Kinder unter IS Jahren.

Anderen als diesen Personen, insbesondere

den Eltern oder Geschwistern des Verstorbenen.

steht in keinem Falle der Anspruch zu.

Die Ersattungssumme setzt sich auch hier

aus zwei Teilen zusammen:

a) die nach dem 1. Januar 1024 gezahlten

Beiträge werden zu vier Zehnteln erstattet,

b) für die bis 31. Dezember 1923 nachge¬

wiesenen Beiträge wird eine Pauschalsumm

von 50 Goldmark gezahlt« Der Nachweis eine.

bestimmten Anzahl von vor dem 1. Januar 1024

liegenden Beiträgen wird hier nicht verlangt.

Als Nachweis kommen außer den Versiche¬

rung-skarten zur Angestelltenversicherung und

Invalidenversicherung die St erbeurkunde, die

nach dem Tode ausgestellte Heiratsurkunde und

gegebenenfalls (bei Kindern) die Geburts¬

urkunde in Frage.
Auch dieser Anspruch verfällt, wenn er nicht

innerhalb eine^s Jahres nach dem Tode des

Versicherten geltend gemacht wird.

Eine Entscheidung zur Personalabbauverordnung.

Di-
Personalabbauverordnung mit ihren in

das geltende Recht tief eingreifenden Be¬

stimmungen hat eine- Flut von Prozessen her¬

be-, ihrt Bei den Angestellten ehr Sozial¬

versicherung is? der Artikel 17 besonders heiß

umstritten, dt-r die für die Beamten und Ange¬
stellten des Reichs geltenden Grundsätze auch

auf sit- überträgt. Nach $ 1 des Artikels 17

¦!tm die Artikel 1 bis 5, 7 Abs. 1 und 14

sinngemäß iur die* Beamte n und für die Ange¬

stellten der Versicherungsträger, die ein An¬

recht auf Ruhegehalt haben. Darüber

besteht u. E. Klarheit, daß Beamte und Ange¬

stellte der Versicherungsträger, die einen A n-

spruch aui Ruhegehalt bereits haben, nur

unter Bewilligung des gesetzlichen Wartegeldes

einstweilen in den Ruhestand versetzt werdet;

kennen. Klar ist die Rechtslage auch bei den

Angestellten, die noch kein Anrecht auf Ruht -

gehalt haben (Artikel 17 § 2), Für diese gilt



die Bestimmung, daß sie spätestens am ersten

Werktag eines Monats zum Monatsende ge¬

kündigt werden können und daß gesetzliche

oder vereinbarte Kündigungsfristen, die länger

sind, außer Kraft treten (Artikel 15 § 1 Abs. 2).

Umstritten ist sie aber bei der Gruppe, der

wohl ein Anrecht auf Ruhegehalt zugesichert

ist, die aber noch nicht einen Anspruch darauf*

erworben hat, also beispielsweise für die

Kassenangestellten, die noch nicht fünf Jahre

dienstordnungsmäßig angestellt sind.

Ein solcher Fall ist kürzlich vom Amtsgericht

Hamburg entschieden worden (I. Z. Nr. 2123-

1924 vom IS. Dezember 1924). Die Kasse hatte

i-inen solchen Angestellten mit Monatsfrist ge¬

kündigt und ihm die gesetzlich vorgeschrieben»?

Entschädigung gezahlt. Der Angestellte klagte

durch den Zentralverband der Angestellten

gegen die Kasse auf Zahlung des Gehalts für

dic zwei weiteren Monate, da er sich auf die

tarifliche Kündigungsirist von drei Monaten

berief. Die Kasse verlangte Klageabweisung
und eventuelle Aufrechnung der von ihr in

Höhe von 1% Monatsgehältern gezahlten Ab¬

findungssumme.

Die Kasse wurde antragsgemäß verurteilt.

Das Gericht hat seine Entscheidung mit fol¬

gender Begründung versehen:

„Di der Artikel 17 der PAV. hinsichtlich

der Art und Weise des bei den Versicherungs¬

trägern vorzunehmenden Personalabbaues zwi¬

schen solchen Angestellten, die ein Anrecht auf

Ruhegehalt haben, und Angestellten ohne dies« s

Anrecht unterscheidet, ist, bevor über den

i igentlichen streitigen Punkt, die Einhaltung der

vertraglichen Kündigungsfrist bei einer auf

Grund der PAV. erfolgten Kündigung, ent-

< hieden werden kann, Stellung zu nehmen zu

* Frage, ob der Kläger ein Anrecht

auf Ruhegehalt hatte oder nicht.

Wie nicht bestritten wurde, is: der Kläger

gemäß § 3 der Dienstordnung der Beklagten

angestellt worden. Di Wirkung einer der¬

artigen Anstellung besteht nach § 1 der Ruhe¬

gehaltssatzung der Beklagten darin, daß unter

gewiss n in dieser Satzung aufgestellten Be¬

dingungen dem Angestellten die Gewährung

von Ruhegehalt zugesichert wird. Diese Zu¬

sicherung bedeutet aber, vom Standpunkt des

Angestellten aus betrachtet, nichts anderes als

den Erwerb eines Anrechtes auf Ruhegehalt.
Die näheren Voraussetzungen für den Erwerb

dieses Anrechtes legt § 2 der Ruhegehalts¬

satzung fest. Es ist also festzustellen, d

das Anrecht auf R u h e g e h a 11 b e-

eits mit dem schriftlichen A .
t > ¦-

! u n g s v e r t r a g entsteht. Ob tus

späterhin dem Angestellten auch ein Anspri h

s Gewährung desselben erwächst, hingt \

dem Vorliegen der weiteren Voraussetzungen

r §§ 12 bis 14 der genannten Satzung ab.

5s ist also insoweit dem Oberversicherungs i

imburg darin beizupflichten. d*6 die Ent¬

lassung des Klägers nach Artikel 17 § 1 PAV

vorzunehmen war.

Nach genannter Vorschrift hat insbesondere

der Artikel 3 § 1 der PAV. Anwendung zu

finden, nach welchem auf Kündigung usw. an¬

gestellte Beamte entlassen werden können. Es

erhebt sich damit die Frage, ob die auf

Grund genannter Bestimmung er¬

folgende Entlassung unter Einhal¬

tung der vertraglichen Kündi¬

gungsfrist vorzunehmen ist oder

ob eine solche Kündigung auch

fristlos erfolgen kann. Ein Vergleich
mit der nach Artikel 17 § 2 PAV. vorzuneh¬

menden Kündigung zeigt, daß die Frage sich

nur im ersteren Sinne beantworten läßt. Für

die Angestellten ohne Anrecht auf Ruhegehali

ergibt sich aus der Anwendung des Artikel 15

$ 1, daß die Kündigungsfrist im Höchstfalle

einen Monat beträgt und daß vertragliche Ver¬

einbarungen, falls sie längere Kündigungsfristen

vorsehen, insoweit außer Kraft treten. Diese

Regelung sagt deutlich, daß die Personalabbau¬

verordnung grundsätzlich alle Vertragsverein¬

barungen anerkennt und nur in ganz beson¬

deren Fällen, in denen eine schnelle Durch¬

führung des Personalabbaues notwendig und

ohne allzu große Härten durchzuführen er¬

scheint, eine Abweichung von den Verträgen,

Dienstverordnungen usw. ausdrücklich anordnet.

Im Artikel 3 § 1 Abs. 2, der nach Artikel 17

§ 1 im vorliegenden Falle Anwendung zu finden

hat, ist eine derartige Bestimmung, nach welcher

vertragliche Vereinbarungen in irgendeiner
Weise beschränkt werden, nicht vorgesehen.

Daraus läßt sich aber lediglich folgern, daß

die auf Grund dieser Bestimmungen vorge¬

nommenen Entlassungen insbesondere unter

Wahrung der jeweils vereinbarten Kündigungs¬

frist vor sich zu gehen haben. Keinesfalls er¬

scheint aber die Annahme des Oberversiche¬

rungsamtes berechtigt, daß eine Entlassung,

da die Verordnung an dieser Stelle einen Hin¬

weis weder auf eine gesetzlich ausdrücklich

angeordnete Kündigungsfrist noch auf etwaige

Vertragsvereinbarungen bringe, sogar ohne

Kündigungsfrist gerechtfertigt sei. Daß allein

die Ansicht des Gerichts, und nicht die des

Oberversicherungsamts, dem Sinne der Ver-

dnung entspricht, zeigt mit vollster Klarheit

die zu Artikel 3 § 1 Abs. 2 Satz 1 seitens de i

Reichsregierune' erlassene Ausführungsbestin

mung (veröffentlicht im Reichsbe »oldungsbli

1(*24, Nr. 11 S. 45), in welcher es wörtlich h

„Die Entlassungen sind unter Wahrung ch r

Anstellungsbedingungen, insbesondere der Kün-

digungsfristen, zu b< wirken."

An diesem Ergebnis vermag auch Artikel 17

§ 3 nichts zu . rn, der nach seiner Stellung

thmen des Artikels 17 zu schließen, in

icher Weis.* i\u\ $ 1 wie» auf § 2 des ge¬

nannten Artikels Anwendung zu finden hat.



m Artil I g 1 von einer Kündigungsfrist

bzw. den Abänderung vertraglicher Verein¬

barungen überhaupt nicht die Rede ist und «vie

oben fei rteilt ist, demzufolge die vertrag¬

lichen Vereinbarungen in Geltung bleiben,

Artikel 17 $ 1 aber andererseits für die beson-

deren Verhältnis! dei Versicherungsträger

ebenfalls keine abweichende Regelung trifft,

fehlt es überhaupt innerhalb des Artikels 17

an t ir Vorschrift, welcher die vereinbarte

monatliche Kündigungsfrist entgegenstehen

nte Es ist mithin eine- Anwendungsmöglich-
keit lür de;. Artikel 17 § 3 nicht gegeben.

Wenn die Beklagte dr: Ansicht ist, dem

Kl iger sei die ihm in Höhe von \% Monats¬

halt gezahlte A b f i n d u n g s s u m m e auf

m ine Klageforderung anzurechnen, und dem-

tsprecher.fi mit dieser Summe- aufzurectuu n

versucht, so kam; sich das Gericht dieser An-

ie ht nicht ansc blieben. Wie aus dem Vor¬

ngen der Beklagten hervorgeht, war sie sich

• der Zahlung der Abfindungssumme klar

darüber, daß sie zur Zahlung dieser Summe

nicht verpflichtet war. Gleichwohl wurde dem

Kläger eine Abfindungssumme gewährt. Wenn

die Beklagte ausführt, daß dies unter ganz

anderen Voraussetzungen geschehen sei, so ist

damit auf nichts anderes als auf die Beweg¬

gründe*, welche die Beklagte zu dieser Ver-

rnögensdisposition veranlaßten, hingewiesen.
Ein solcher Irrtum im Motiv ist

nach geltendem Recht aber grundsätz¬

lich unbeachtlich. Ein nach § 119 BGB.

zur Anfechtung berechtigender Irrtum liegt

nicht vor. Es ist der Beklagten daher auch

nicht möglich, die Abfindungssumme zurück¬

zufordern und mit dieser Forderung gegen die

Klageforderung aufzurechnen. Es war daher

nach § öl5 BGB. dem Kläger 386,40 Mk. zuzu¬

sprechen/4
Wir haben diese Begründung vollständig ge¬

bracht, weil sie allgemeines Interesse verdient.

Auch dürfte der Hamburger Fall nicht der

einzige seiner Art sein. Rfg.

Verwaltung.
Neuwahlen zu eleu Organen der Kranken¬

versicherung. Ein ziemlich verwickeltes Gebiet

ui serer Sozialversicherung sind die Bestim¬

mungen übt i die Wahlen zu den Organen der

Versicherungsti ger. Nicht nur bei den Laien

herrscht hiei Unkenntnis, sondern auch dic in

dei Sozialversicherung tätigen Angestellten und

Be amten kennen selten die- in Betracht kom¬

me id« n Vorschriften auf diesem Gebiete. Der

Grund ist sehr erklärlich: die Angestellten be¬

schäftigen sieh nicht mit den in Frage* kommen¬

den Abschnitten der RVO, da sie vielfach

glauben, diese Kenntnisse in ihrer Praxis nicht

zu brauche n. Wir wollen uns hier kurz mit den

Wah .bestimm ung» n, namentlich denen der

Ki nnkenkassenorgane, befassen.

Wie- allgemein bekannt, bilden Ausschuß und

Vorstand die Organe der Krankenkassen. Dei

A« sschufi wird aus und von den Mitgliedern
dei Krankenkasse und den Arbeitgebern, die

V rsicherte bei der Krankenkasse gemeldet
haben, gewählt. Der Ausschuß wählt wiedei

den an Personenzahl kleineren Vorstand. Bem¬

erkenswert ist, daß der Vorstand nicht aus

Mitgliedern des Ausschusses zu bestehen

braucht, es können — und das ist in der Praxis

meist auch de: Fall Personen dein Vorstand

angehöret di« nicht .Mitglieder des Alls¬

te Kusses sind. Beiden Organen kennen Mit¬

glied* i nicht gleichzeitig angehören. Dei § 327

RVO. sagt hierüber ausdrücklich: „Werden
Mitglieder des Ausschusses und denn Ersatz¬

männer in den Vorstand gewählt, so scheiden

sir mit dein Ze itpunkt aus de m Ausschuß aus,

an dem sie zur Ausübung des Vorstandsamtes

i itsächlich berufen werden.*- Aui einen Vor¬

schlag des Reichsarbeitsministeriums fanden die»

XX ahlen zu den Kassenorganen letztmalig im

Jahre 1921 statt; da die Arntsdauer der Ge¬
wählt* nach der RVO. vier Jahre betrügt,
linden de Neuwahlen in diesem Jahre, 1925,
statt l)e r Reichsarbeitsminister hat am 22. April

ah darauf hingewies* daß die Wahlen

zu Ausschub und Vorstand der Krankenkassen

bis Ende de>s Jtihres 1925 stattzufinden haben

($ 16 RVO.). Bei einer großen Anzahl Kran¬

kenkassen haben die Neuwaiden bereits statt¬

gefunden (z. B. Halle, Weimar. Jena usw.). Es

ist sehr erfreulich, daß die RVO. in der neuen

Fassung gerade jetzt erschienen ist, gibt sie

doch so in leichterer, übersichtlicherer Form,
als es bisher unter den vielen Einzeibestirn-

mungen der Fall war, dem Versicherten und

Arbeitgeber die Möglichkeit, sich über ihre

Re chtck und Pflichten zu vergewissern. Die-

wichtigsten Bestimmungen finden sich in den

§§ 5 bis 11 und 12 bis 24 der RVO. Von

besonderer Bedeutung ist, daß nur voll¬

jährige Versicherte und Arbeitgeber wahl¬

berechtigt und wählbar sind. Bei allen anderen

öffentlichen Wahlen (Reichstag, Landtag, Ge¬

meinderat usw.) tritt das Wahlrecht bereits mit

Vollendung des 20. Lebensjahres ein. Diese Er¬

höhung des Wahlalters Dei den Wahlen zur

Sozialversicherung ist eine große Härte, gegen

die schon oft, bisher leider vergebens, Sturm

gelaufen worden ist. Wählbar und wahlberech¬

tigt zu den Kassenorganen sind nicht nui

Pflicht-, sondern auch freiwillige Mitglieder.
Auch die Zwischenart zwischen diesen beiden

Versichertengruppen, die von der Gemeinde

gegen Krankheit versicherten unterstützungs-

herechtigten Erwerbslosen, besitzen nach einem

Bescheid des Reichsarbeitsministers das unein¬

geschränkte Wahlrecht. Bis zur vollendeten

Wahl der neuen Organe* haben der alte Aus¬

schuß und Vorstand ihre- Aemter weiterzu¬

führen. Die Aufstellung zur Wahl kann von

den vorgeschlagenen Arbeitgebern nur unter

bestimmten Gründen abgelehnt werden, die im

$ 17 RVO. einzeln und ausführlich aufgeführt
sind. Die in diesem Paragraphen angeführten
Ablehnungsgründe- beziehen sich nur auf A r -

b e i t g e b e r. Versicherte können ihre Wahl

auch ohne Angabe von Gründen ablehnen, sie¬

sind unter keinen Umständen verpflichtet, die

^



Wahl anzunehmen. Nicht wählbar sind solche

Versicherte und Arbeitgeber, die inioige straf-

gerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur

Bekleidung öffentlicher Aemter verloren haben,
oder die infolge gerichtlicher Anordnung in der

Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind

(§ 12 RVO.). Die Wahlhandlung selbst ist ire-

fu im und findet für beide Gruppen nach den

Grundsätzen der Verhältniswahl statt.

Der neugewählte Vorstund wählt aus seiner

Mitte einen Vorsitzenden sowie dessen Stell¬

vertreter. Die SS 32° bis ?31 .RVO< in dter

Fassung sind weggefallen. Es gilt für die Wahl

s Vorstandsvorsitzenden nur noch § 328

RVO. Nuch diesem Paragraphen wählen die

Vorstandsmitglieder in ungetrennter (neu)
Wahlhandlung den Vorsitzenden mit einfacher

Stimmenmehrheit. Ebenso enthält der Para¬

graph noch nähere- Bestimmungen über die»

Wahl, falls der Vorgeschlagene nicht dic* er¬

forderliche Stimmenmehrheit erhält. Neu ist

auch, daß die Ausschuß- und Voi Standswahl

bei den Landkrankenkassen unter denselben

Vorschriften und Bestimmungen stattzufinden

hat wie bei den Ortskrankenkassen. Für die

Wahlhandlungen bei Betriebs- und Innungs¬
krankenkassen gelten besondere Vorschriften,
die* in den §§ 338 bis 341 RVO. enthalten sind.

Eine große Härte- findet sich im § 340; darin

hei&t e»s: „Wer die» Mitgliedschaft bei einer

Betriebskrankenkasse freiwillig tortsetzt, ist

nur solange wählbar und wahlberechtigt, als er

dem Betrieb angehört, für welchen die Kasse

errichtet ist/- Ein Kommentar über diese famose

Bestimmung dürfte sich wohl erübrigen. Wie

aui allen Gebieten unserer Sozialversicherung,
herrscht eben auch hier Zersplitterung und ver¬

meidet ein einheitliches, gemeinsames Arbeiten.

Hin großer Fehler war und ist die große Zahl

der Vertreter in den Kassenorganen. Aus

zweierlei Gründen sind diese großen Apparate*
i icht empfehlenswert. Erstens sind kleinere

Gebilde in der Lage, viel intensiver und leichter

EU arbeiten, da sie beweglicher sind. Zweite ns

spielt die Kostenfrage eine» ziemliche Rolle. I:s

bekommen ja auch die ehrenamtlich Beschäf¬

tigten in der Krankenversicherung für ihre

Mühewaltungen eine Vergütung und eine Ent-

schädigung für den entgangenen Arbeitsver¬

dienst Hierzu kommen noch die nicht unerheb-

Iicher Kosten für sächliche Verwaltungskosten

(Porto, Reisekosten usw.). Diese Gründe wer¬

den wohl einleuchten und für einen Abbau in

der Personenzahl bei den Krankenkassen¬

organen sprechen. Auch von den vorgesetzten

Behörden ist dies erkannt. Der Vertreter eines

m ssischen Versicherungsamts hat sich an das

Oberversicherungsamt gewendet und einem

Abbau der Krnnkenkusscnorgnne das Wort ge-

det. Er führt aus, daß kleine Kassen einen

Ausschuß von 90 Mitgliedern und einen Vor¬

stand von 18 Personen haben, die Hälfte- dies r

Personen würde, wie er ganz richtig anführte

vollauf genügen. Man dürfe- diesen Abbau zwar

f icht zu schematisch anordnen, aber immerhin

ire er sehr zu empfehlen. Den Krankenkass

wird es ans Herz gelegt, die Verkleinerung
ihrer Organe selbständig durch Satzungsände¬

rung vorzunehmen, und nicht erst zu warten,

»is die Gesetzesmaschine in Tätigkeit tritt und

hier v.ieder eine neue» Verordnung erläßt.

Es ist jedem Kassenangestellten zu empfehlen,
sich mit den Vorschriften über die Wahlen zu

beschäftigen, denn gerade die Angestellten der

Kassen sind mit dazu berufen, die Versicherten

über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären.

Fr. Kleeis, Weimar.

Barleistungen in der Krankenversicherung
nach den sozialen Verhältnissen? Ministerialrat

Grieser hat das Verdienst, die Frage nach dem

bestmöglichen System der Gewährung der Bar¬

leistungen in den Vordergrund des Interesses

gerückt zu haben. Er vertritt die Idee der Be¬

messung der Barleistungen nach den sozialen

Verhältnissen und hat sogar von der Absicht

einer diesbezüglichen gesetzlichen Regelung
gesprochen. Selbst prominente Praktiker haben

sich neuerdings für die Idee eingesetzt. An¬

gesichts dieser Tatsachen mag es vielleicht

aussichtslos erscheinen, gegen die Idee zu

sprechen. Ich tue es trotzdem und zwar nach

meiner Auffassung im wohlverstandenen Inter¬

esse des Versicherungsgedankens schlechthin.

Das Versicherungsprinzip, auf dessen Boden

wir wohl ohne Ausnahme grundsätzlich stehen,

verlangt, daß sich die Beitrüge nach der Höhe

des Lohnes und die Leistungen nach der Höhe

der Beiträge bemessen. Was die Leistungen
betrifft, so ist aber das Versicherungsprinzip
in dieser reinen Form bekanntlich nirgends
durchgefühlt und zwar mit vollem Recht. Wir

finden überall neben den Barleistungen Sach¬

leistungen und gewöhnlich auch eine mehr

oder weniger ausgebildete* Familienhilfe. Das

Versicherungsprinzip ist also bereits weithin

durchbrochen im Blick auf die sozialen Ver¬

hältnisse oder den Familienstand de?s Ver¬

sicherten. Daran soll sich auch nichts ändern,

denn über die» Bedeutung und den hohen Wert

drr Familienfürsorge ist ja kein Wort zu ver¬

lieren. Neben der insoweit bestehenden Einig¬
keit erhebt sich aber unmittelbar die Streit-

träge»- „Wollen wir hinsichtlich der Leistungen
das Versicherungsprinzip vollständig aufgeben
und uns ganz dem Versorgungsprinzip zu¬

wenden?" In der Bejahung der Frage sehe-

ich große Bedenken lür den Versicherungs¬

gedanken schlechthin. Ministerialrat Grieser

gibt mir selbst das Stichwort, indem er erklärt:

„Die Versorgung ist der Feind der Ver¬

sicherung", „wir dürfen den Versicherten nicht

irre werden lassen an unserer Einrichtung' .

Psychologische Momente* sind es also zum Teil,

die mit hereinspielen und berücksichtigt werden

müssen. Ministerialdirektor Grieser übersieht

sie- keineswegs. Das geht aus seinem zweiten

Satz deutlich hervor, dessen Sinn schließlich

doch auch dahin gedeutet werden kann, daß

wir uns hütten müssen, dem gesirnden mensch¬

lichen Sinn und Empfinden zu viel zuzumuten.

Es darf das ausgesprochen werden, auch wenn

man, wie ich, eine sehr hohe Meinung von.

Solidaritütsbewußtsein des Arbeitnehmers hat

Nun ist freilich der ledige Mann oft e-twas

besser gestellt als der Familienvater mit einigen
Kinde-rn. Wo kämen wir aber hin, wenn wii

anfan<gen wollten, die Frage» nach der Be¬

dürftigkeit, nach der wirtschaftlichen Lage zu¬

zulassen? Würden wir nicht in denselben Zu¬

stand hineinschlittern, den wir bei der Erwerbs¬

losenfürsorge zu beseitigen streben? Denken

wir doch die Sache bis zum Ende durch. Kann
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denn ein lediger Mann, ein kinderloser Witwer

nicht auch noch für alte Eltern oder sonstif

Verwandte zu sorgen oder einen eigenen Haus¬

hall haben, kann e*in kinderreicher Mann nicht

unter Umständen Vermögen <z. B. Grund-

e) besitzen? Wir sehen schon deutlich,

wir uns auf Glatt«»'- * linden. Wer die

n Verhälu bei den Barleistungen

tigen will, muß bedenken, daß die

Frage nach dir allg n wirtschaftlichen

dabe i nicht rgangen werden darf,

n die Meinung, als ob sich die* sozialen

h nach dem Familiensti I

richten, ist im tri I nicht aufrecht zu halten.

Jede < inzeh Krankengeldbezug wurde

* inen jeweils auf den r vt« n Stand lautenden

gistei ei und ein ebensolche

Vermögensze grai voraussetzen, die wohl zu

den Akten der Kasse zu nehmen waren. Wo

bliebe da noch die erstrebte G< Verein¬

fachung, die Beamtenvi rringerui und nicht

lie - ohnehin nicht lückenlose — Har¬

ri it den Versiehe n?

Die- Ausdehnung der Sachleistungen auf die

1 »milienangehörigen vers i ht jeder Versicherte,
s» Ibst de r ledige Versichterte erhebt dagegen
keil Einwendungen. In den Barleistungen
aber sieht :!• Versicherte das unmittelbare

Spiegelbild, gewissermaßen das Gegenstück
¦ines Beitrogs. Diesei Rest des Versicherungs¬

prinzips bei de-n Leistungen muß dem Ve

sichert n erhaltei bleiben Eine Abstufung nach

dem I n ilienstand erschien ihm i ach allen

ahrunge n als absolut ungerecht.
Dafi die Frage nicht unter dem einseitigen

Gesichtspunkt eines n in bevölkerungspoliti-
hen Bedürfnisses bet achtet den darf,

v ie?digung wohl doch in erstei Linie

i
*

i des Staat s ist und bleiben muß, bedarf

um einet weiteren Erörterung.
Die 1 lee des Reichsa • steriums würde

er & h nheit letzten Ei des weitere Un-

lenheit unter den Versicherten und eil

ungeheure Verwaltung i hwerung auslösen.

Die Ortskrankenkassen Stuttgarts haben in

Würdigung det erörterten Bedenken von einer

Staffelung drr Barle i n nach de n sozialen

Itnissen 1 «ehei und das Krankengeld
eichi :,r für al! Versicherten nach

i der Arbeitsunfähigkeit (55 Pro*/, für die

rsteit vier Wochen, im übrigen 65 Proz des
' undlohns) i bg< stuft

psdii r Sicgrist Stuttgart.

Das Einzugsverfahren ehr Beiträge /nr In¬
validen- und Hinterbliebenenversicherung durch
die Krankenkassen, das nach den früheren Be¬

stimmungen (^ 1147 RVO, alte I ung) nach
Anhören der Versicherungsanstalt von dei

ersten Verwaltui gsbehörde angeordnet wei¬

den konnte, i s in Sachsen, Thüringen us

•

:• i ist der Inflation iefilie I
ch noe h zi m Opfei gefallen. Füi
d d s Einzu n dun h Ve rordi

eh s Arb itsminist m 7. November 1923
* ? hob. und infolgedessen das Entrich-

tw dun h rl ir» Arbeitgi 1 • ein-
J hrt. \ .11 hiei nicht der Ort s* ir^ noch
nmal Kritik an dei Aufh bung des Ei! gs-

übv :\f abe i de i stie hhaltigste
n die sicherungsanst ilten

4 I

zur Erreichung ihres Zieles angaben, daß sie

die volle Last der Geldentwertung durch den

Umweg, den die Beiträge über die Kranken¬

kassen nahmen, allein getragen hätten, trai

nicht in vollem Umfange zu. Die Hauptausgabe
der LandesVersicherungsanstalten, die Renten,
wurden genau wie bei der Unfallversicherung

kanntlich von den Postanstalten Vorschuß-

ise getragen, und die Landesvcrsicherungs-
anstalten deckten dann viel später mit ent¬

wertetem Gekle ihre Verpflichtungen bei der

Post ab. So war der Sachverhalt. Trotzdem

kam es aber, leider nicht ganz ohne Schuld

der Krankenkassen, zur Aufhebung des Ein-

zugsverfahrens, zum Mißvergnügen der Arbeit¬

geber und — wie sich bald hei ausstellen wird

zum Schaden der Vei sichelten.

Auf Wunsch der hiesigen Arbeitgeberoigani-
sation, die- sich verpflichtete, die entstehenden

Unkosten auf die Arbeitgeber zu übernehme

beschloß du Kassenvorstand, die Arbeiten aus

dem Entrichtungsverfahren durch Errichtung

einer Abrechnungsstelle für Invalidenversiche¬

rung- dt n Arbeitgebern, die dies wollten, abzu¬

nehmen. Zu diesem Zwecke wurde mit der

maßgebenden Arbeitgeberorganisation folgen¬
der Dienstvertrag1 geschlossen:

„Zwischen der Ortsgruppe Freiberg des Ver¬

bandes Sächsischer Industrieller, vertreten

durch ihren Vorsitzenden, ur.d dem I. Vor¬

sitzenden, dem 2. Vorsitzenden und de-m Ge¬

schäftsführer der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse- in Freiberg L Sa., wird hiermit folgendes
ver- inbart:

§ 1. Die Herren B., O. und H. übernehmen

für die- zur Allgemeinen Ortskrankenkasse in

Freiberg gehörigen Arbeitgeber alle Aufgaben,
die sich aus der Verordnung des Sächsischen

Arbeitsministeriums vom 7. November 1923

über die Aufhebung* des Einzugsverfahrens in

der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung
ergeben. Sie errichten zu diesem Zwecke ein«

Abrechnungsste lie der Invalidenversicherung.

Einen Zwang*, der Abrechnungsstelle die in

Absatz 1 genannten Arbeiten zu übertragen,

vermag die Ortsgruppe Freiberg des Verbandes

Sächsischer Industrieller auf die einzelnen Ar¬

beitgeber nicht auszuüben.

§ 2. Die Arbeitgeber verpflichten sich, de

Abrechnungsstelle die erforderlichen Angaben,
soweit sie sich auf die» Personalien und die* Ein¬

kommensverhältnisse ihrer zur Invalidenver¬

sicherung gehörigen Leute beziehen, zugleich
mit der Anmeldung zur Krankenkasse zv

machen; die Quittungskarten für Personen,

welche erstmalig bei der Kasse gemeldet wer¬

den und schon im Besitze* einer Invalidenvei

sie herungskarte sind, den Anmeldungen beizt -

fi gen und überhaupt all s zu tun, was zur ord¬

nungsmäßigen Erledigung d"! Geschäfte not-

vt ndig ist.

Für Differenzen zwischen dem Vorstände* der

Landesversicherungsanstalt Sachsen und ein¬

zelnen Arbeitgebern, die in mangelhaften Lohn-

angaben gegenüber der Abrechnungsstelle ihren

Grund haben, übernimmt letztere keine V«

antwortung.

Rückständige Invalidenv. rsicherungsbeiträge
dürfen zusammen mit d-n etwa rückständigen



Krankenkassen- und Erwerbslosenfürsorge-

beitragen eingezogen werden.

| 3. Die der Abrechnungsstelle entstehenden

Verwaltungskosten werden von den Arbeit¬

gebern getragen. Die Verwaltungskosten wer¬

den im Umlageverfahren durch Zuschläge zu

de -n InvalidenVersicherungsbeiträgen erhoben

und für die ab zu erhebenden Beiträge

vorläufig festgesetzt für Betriebe bis zu 25 Ver¬

sicherten auf 10 v. H., für Betriebe von mehr

als 25 bis 150 Versicherten auf 7 v. H., für

Betriebe von mehr als 150 Versicherten auf

f) v. H. der Beiträge.
Die Grundlage zu den vorstehenden vor¬

läufigen Umlegesätzen ist diesem Vertrage als

Anlage 1*) beigefügt. Notwendige Verände¬

rungen der Umlagesätze sind nur vierteljähr¬
lich zulässig.
§ 4. Die Herren B. und O. üben gemein¬

schaftlich die Aufsicht über die Verrechnungs¬
stelle aus; Herr H. übernimmt die Geschäfts¬

führung. Die Aufsicht erstreckt sich auf die

ordnungsmäßige Erledigung aller Geschäfte

und auf das in der Verrechnungsstelle tätige

Personal.

$ 5 Diese Vereinbarungen gelten ab

bis auf weiteres. Die Kündigung diesem Ver¬

trages ist beiderseits nur mit einer Kündigungs¬

frist von sechs Moneten zum l. Januar oder

1. Juli jeden Jahres zulässig. Sie muß bis zum

15. L>ezember bzw\ bis zum 15. Juni ausge¬

sprochen werden."

Heute kann festgestellt werden, daß sich der

grüßte Teil der Arbeitgeber diesem Vertrage»

(viele stillschweigend nach A-ufiorderung in der

Presse-) angeschlossen hat und nur einige Be¬

triebe» die Arbeit selbst machen. Vorher galt

es jedoch, einige Schwierigkeiten zu beseitigen.
Die wochenweise Verwendunjj der Marken, wie

sie die Le.nde-svcrsicherungsunstalt nach $ 14l!S

kVO. glaubte» anfangs verlangen zu müssen,

war technisch undurchführbar. Entgegen¬
kommenderweise gestattete die Landesversiche¬

rungsanstalt die Feststellung der Lohnstufen

nach dem Durchschnitt der Einziehungs¬

rioden der Krankenkussenbeiträge», also vier-

b/w. fünfwöchentlich. Dies wäre ube»r mit einem

allgemeinen Zinsverluste der Lundesv« i siche-

rungsanstalt verbunden gewesen, den, wie- gern

zugegeben werden soll, die Landesversiche-

gsanstalt nicht tragen kann. Um dies« s

Hindernis zu bese itigen, nahm die Abrechnung s-

st< lie ein Darlehen in Hohe des zweifachen

Wochenaufkommens an Beitrage n auf und

Stellte diesen Betrag der Kusse der Lunde/s-

ve-rsicherungsanstalt ohne Verzinsung als Vor¬

auszahlung für Beitragt» zur Verfügung. Die

Zinsei für dieses Darlehen werden den Arbeit¬

gebern als Unkosten im \Ve ge der Umlage» an-

echnet und dem Darlehensgeber zugestellt.
Jetzt machte die Landcsversicherungsanstalt

von £ 1430 RVO.: „Die Versicherungsanstalt

kann den Arbeitgebern gestatten, die» Marke

zu anderer Zeit einzukleben*4, der Abrechnungs¬
stelle ge»genüber Gebrauch. Damit waren der

Landesversicherungsanstalt g< genüber klare

Verhältnisse geschaffen.
Inzwischen aber kam der sächsische Arbeits¬

minister und machte mit Recht auf $ -5 RVO.

Abs. III ,rDie Versicherungsträger dürfen nyi:

•» Voranschlag der Abrei hmingSSteUe.

die Geschäfte übernehmen, die ihnen das Gesetz

überträgt44 aufmerksam. Nun galt es auch dieser

Gesetzesvorschrift Rechnung zu tragen. Dies

geschah durch die nachstehende Vereinbarung
zwischen der Krankenkasse und der Abrech¬

nungsstelle:

„1. Nachdem der sächsische Arbeitsminister

auf Grund des § 25 Abs. III RVO. es für un¬

zulässig erklärt hat, daß die Arbeiten aus dem

Entrichtungsverfahren von den Krankenkassen

für die beteiligten Arbeitgeber erledigt werden,
ist der Gesamtvorstand der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse in Freiberg damit einverstanden,

daß der jeweilige 1. und 2. Vorsitzende des

Vorstandes und der jeweilige Geschäftsführei

der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Freiberg
für den Verband Sächsischer Industrieller —

Ortsgruppe Freiberg — eine Abrechnungsstelle
für Invalidenversicherung ins Leben rufen, die

beiden Vorsitzenden die Aufsicht über diese

Abrechnungsstelle ausüben und der Geschäfts¬

führer die Geschäftsführung der Abrechnungs¬
stelle übernimmt.

2. Die Allgemeine Ortskrankenkasse in Frei¬

berg stellt der Abrechnungsstelle die notwen¬

digen Bureauräume, das Licht, die Heizung und

Reinigung zur Verfügung. Außerdem gestattet
der Gesamtvorstnnd, daß die Invalidenversiche-

rungsbeitiäge zusammen mit den Kranken- und

Erwerbslosenfürsorgebeiträgen eingehoben, kas¬

siert und an die Abrechnungsstelle abgeführt
werden. Soweit die in der Abrechnungsstelle
zu leistenden Arbeiten nicht durch besondere

von der Abrechnungsstelle angestellte Kräfte

erledigt weiden können, müssen die Arbeiten

außerhalb der ordentlichen Dienststunden er¬

ledigt we rden.

3. Als Entschädigung für die sächlichen Ver¬

waltungskosten erhält die Allgemeine Orts¬

krankenkasse in Freiberg 1 v. H. der Beitrags¬
einnahmen aus den In validen versicherungs-

b iträgen, zahlbar in vierteljährlichen Raten

nachträglich.
4. Diese Vereinbarungen gelten ab ... .

und

können nur dann vom Gesamtvorstand der

All gemeinen Ortskrankenkasse in Fredberg

zurückgezogen werden, wenn es die Aufsichts¬

behörde verlangt. Hierbei sind die für die Ab-

rechnungsstelle in deren Vertragsverhältnis mit

der Ortsgruppe Freiberg des Verbandes Sächsi¬

scher Industrieller verbindlichen Kündigungs-
fristen zu beachten.4"

Diese» Vereinbarung ist der Sicherheit halbei

de m Versicherungsamte* eingereicht worden,

das die Sache an das Oberversicherungsamt

eitergegeben hat. Das Oberversicherungsarnt

in Dresden hat sich in dankenswerter Weise

einige juristische Bedenken, die man zu dei

Sache haben kann, nicht zu eigen gemacht und

seine Auffassung wie folgt formuliert:

„Nachdem die Landesversicherungsanstalt
Sachsen gegen die Vereinbarungen zwischen

der Allgemeinen Ortskrankenkasse Freiberg und

d* i Abrechnungsstelle für Invalidere rsicherung
in Freiberg Bedenken nicht erhoben hat, will

d is übe r\ersicherungsamt einer solchen Rerre-

lung nicht entgegentreten, sofern die- Knss* bzw.

die Abrechnungsstelle die von ihr gegenüber
drr Landesvei sicherungsanstalt übernommenen

Verpflichtungen innehält, die Bezahlung dei

11



!>, n r, Arbeitoki in vollem Umfange
n \ < rbaod Sa hsischer Industriell

Ortsgruppe Pr» :1*. ig t ilolgt, und der Kasse

hit i in ktinei Beziehung Verpflichtungen
nd hteüe entstehen. Das Oberversit f

mr \t. gez. Dr. Ibit/sch."

A» f diese Weise ist rttr Zufriedenheit aller

Beteiligten und zum Wohle der Versicherten

eine Form (als Zwischenlösung?) entstanden, die

_ui N ichahmung t-mpfohlen werden kann. Die

System noch anhaftenden kleinen Mängel

aber könnte der Ge-se tzgeber beseitigen, wenn

d s Gesetz entsprechend ändern wollte. Einer

solch'n Regelung wird /»«uch sicher keine Lan¬

desversicherungsanstalt die von ihr jetzt sowohl

ch S 1447 RVO. (Uebertragung der Beitrags¬

einziehung durch Anordnung der obersten Ver-

iltungsbehörde ) i Is auch nach $ 1456 RVO.

(Einziehungsverfahren durch die Kassensatzung)
« r forderliche- Zustimmung versagen, besonders

b< r dann nicht, wenn die Nachprüfung de»r

Lohnlisten in den Betrieben erfolgt und die

ordnui gsmäbige Abführung der Beiträge stan¬

dig überwacht wird.

( i se häftsführer Alfred Hertel,
Fn ib< ig i. Sa.

Wim werden ehe Ortskrankenkassen leistungs-

lahigrr? J* der Kassenp: aktiker weih, daß durch

die Zersplitterung in dea Sozialversicherung die

< ortskrankenkassen nicht leistungsfähiger wer¬

den können, vielmehr zu einem Abbau ihrei

istungen übergehen müssen. Es muß dem-

folge* Aufgab^ des neuen Reic hstags sein,
sich e ingehend mit den eingegangenen An¬

trägen der verschiedenen Parteien zur Sozial¬

versicherung zu befassen und vor allen Dingen

muß dahin gearbeitet weiden, dafi die» kleinen

Zwrigkassen wie Betriebs- und Innungskianken-

kassen aus dem Bereiche der Sozialversiche¬

rung verschwinden, leiner müssen die Orts¬

krankenkassen mit weniger als 3000 Mitglie¬
dern mit anderen größeren Kassen verschmol¬

zen werden. Duich einen MitgliederZuwachs
-Verden die bereits bestehenden gröberen
Krankenkassen leistungsfähiger und die Folge
*iid davon sein, daß diese Kassen zu einem

niedrigen Beitragsfuß übergehen und die Lei¬

stungen entsprechend ausbauen können. Wie
viele Krankenkassen gibt es wohl noch im

Deutschen Reiche-, die die Familienhilfe bisher
noch rächt eingeführt haben, weil sie eben

acht so leistungsfähig sind, um diese großen
Mehrausgaben aus d>n Beiträgen /.u decken.
Im allgemeinen tragen doch die Betriebs¬
krankenkassen einen geschäftsmäßigen Cha¬
rakter und die Folge hiervon ist, dali der Fa¬
brikant meistenteils noch Voi teile aus solcher
Fin rieht ung herausschlagt

Ein sehr bemerkenswerter Vorgang ist fol¬

gender:
Die Patent-Papierfabrik Hohenof. n, die eine

Betriebskrankenkasse bat, meldet am II. De-
er I924 men Arbeiter bei de*; Allge¬

meinen Ortskrankenkasse an. Am 13. IV-
zembei ersucht die Allgemeine Oiiskranken-
I sse unter Hinweis auf das Best» hm der Be-
triebskrankenkass* um eine Erklärung zu der

Anmeldung. Darauf ging folgendes Schreiben
i in:

Hchenolen (Dosse), den 10. Dezember 1924.

An di*» Allgemeine Ortskrankenkasse d< s

Kreises R. in N.

Auf Ihre Anfrage vom 13. d. M. betr. die An¬

meldung des Fabrikarbeiters Gottlieb G. für

die dortige Kasse erwidern wir, daß G. auf

Grund eines Lungenleidens zirka 00 Prozent

krie gsbeschädigt ist und wir uns aus diesem

Grunde überhaupt geweigert haben, ihn ein¬

zustellen. Wenn wir G. dennoch angenommen

haben, so geschah es lediglich aus entgegen¬

kommen für die hiesige Gemeinde, da G. an¬

dernfalls Erwerbslosenfürsorge beansprucht
hätte. Wir haben jedoch die Einstellung aus¬

drücklich davon abhängig gemacht, daß G.

einer anderen Krankenkasse beitrete, da unsere

Kasse di* s, s Risiko nicht tragen kann und wir

unsererseits genügend gesunde Arbeitskräfte

bekommen können. Sollten Sie also die Ver¬

sicherung de»s G. nicht übernehmen wollen, so

mühten wir ihn zu unserem Bedauern wieder

entlassen, womit er dann der Gemeinde Hohen-

ofen zur Last fiele.

Hochachtungsvoll
Patent-Papierfabrik Hohenofen.

gez. Illig.
Die Allgemeine Ortskrankenkasse antwort«

am 17. Dezember 1924:

Wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens

vom 10. Dezember 1924

Dieses Schreiben ist ein vollgültiger Beweis

für die allgemein bekannte Tatsache, daß die

Betriebskranke»nkassen gesundheitlich an¬

brüchige Personen möglichst nicht einstellen,
daß diesen Personen damit z. T. der Arbe»its~

markt verschlossen ist und daß zum Schluß

die Allgemeine Ortskrankenkasse des Bezirks

für dieselben eintreten muß. Der von den All¬

gemeinen Ortskrankenkassen geforderte gesetz-
liche Schutz vor solchen Maßnahmen anderer

Träger der Krankenversicherung ist danach nur

zu se-hr berechtigt. Wir werden dafür sor¬

gen, daß Ihre Auffassung über die Aufgaben

Ihrer Betriebskrankenkasse und über die der

Allgemeinen Ortskrankenkasse des Bezirks

weitest bekannt wird. Zur Sache teilen wir mit,

daß die bei unserer Kasse erstattete Meldung,

die» ja gegen die Satzung Ihrer Betriebskranken¬

kasse verstößt, ungültig ist.

Es bleibt Ihnen nun unbenommen, den armen

Kriegsbeschädigten wieder zu entlassen. Wenn

er dann schließlich doch bei unserer Kasse zur

Versicherung kommen sollte, so dürfen Sie

überzeugt sein, daß wir ihm nicht nur die ihm

zustehenden Kassenleistungen voll gewähren,
sondern daß wir ihm auch die ihm nach dem

Reichsversorgung^gesetz zustehenden Vergün¬

stigungen (Heilstättenpflege, Bade kuren. Ver¬

sorgungsheilbehandlung nach Ablai I de»r

Kassenleistungen, Soziale Fürsorge) verschaffen

würden.

Weiter teilen wir Ihnen mit, daß der Bezug von

Erwerbslosenfürsorge nicht, wie Sie annehmen,

ein ..der Gemeinde zur Last fallen44 bedeutet,
sondern daß di<- gegen Krankheit Versicherten

mit ihren Beiträgen, die sie während der Be¬

schäftigung zur Erwerbslosenfürsorge zahlen,
ein Recht auf die Leistungen dieser Einrichtung
ei werben.

Der Vorstand. I. A. Joachimi, Geschäftsführer.



Aus diesem Vorgange ist klar zu ersehen,

ult> die Betriebskrankenkassen sich kranke

Kassenmitglieder abzuwälzen und sie den Orts¬

krankenkassen zuzuführen versuchen, während

sie die guten Risiken behalten. An Hand der

Mitgliederkarten oder der Krenkenbücher ist es

dem Arbeitgeber einer Betriebskrankenkasse ja
auch leicht möglich, die Krankheiten der in

seinem Betriebe beschäftigten Arbeitnehmer

festzustellen und es ist ihm daher unbenommen,
solche Leute, die nicht im vollen Besitz ihrer

Arbeitskraft sind, durch Kündigung brotlos zu

machen, um sich dadurch der Zahlung von

Unterstützungen im Krankheitsfalle zu ent-

ic hen. Dann fallen solche Mitglieder der Orts¬

krankenkasse zur Last, denn sie werden in ein

anderes Beschäftigungsverhältnis übergehen
und somit Pflichtversicherte einer Ortskranken¬

kasse werden, oder sie werden durch die Er¬

werbslosenfürsorge der Krankenkasse zuge¬

führt. Viele Arbeitgeber hegen noch heute den

Wunsch, eine Betriebskrankenkasse für ihren

Betrieb zu errichten. Daher muh es Aufgabe
der Krankenkassen sein, ihre Mitglieder durch

Vortragsabende aufzuklären, um diesem Stre¬

ben nach Errichtung einer solchen Kasse abzu¬

helfen. Uebrigens hat ja auch der Betriebsrat

des Betriebes vor Errichtung einer Betriebs¬

krankenkasse seine Zustimmung hierzu zu er¬

teilen. G.

§ 214 RVO. und gegen Krankheit versicherte

hrwerbslose. Die Ausführungen von Klee is-

Weimir in Nr. 2 dieser Zeitschrift dürfen nicht

unerwidert bleiben. Sie wären im Ergebnis
rechtlich vollständig einwandfrei, wenn nicht

in § 23 der Verordnung über Erwerbslosenfür¬

sorge vom 10. Februar 1024 über die Anwend¬

barkeit des § 214 RVO. bei Erwerbslosen un¬

zweideutige Klarheit geschaffen worden wäre.

In diesem § 23 a. a. O. heißt es nämlich: „Ein
Aussehe iden aus der Kasse, das deshalb erfolgt,
weil eine Voraussetzung für den Bezug der Er¬

werbslosenunterstützung weggefallen ist, *>teht

dem Ausscheiden wegen Erwerbslosigkeit im

Sinne des § 214 der Reichsversieherungsord¬
nung und dem Ausscheiden aus der versiche¬

rungspflichtigen Beschäftigung im Sinne des

^ 313 der Reichsversieherungsordnung gleich.
Das Ausscheiden aus der Erwerbslosenf.il ~

sorge kann nun erfolgen:
1. weil der Erwerblose in eine» Beschäftigung

•getreten ist; in diesem Falle bestehen wedei

Ansprüche nach § 214 noch nach § 313 RVO.r
bei letzterem vorausgesetzt, daß die Beschäfti¬

gung eine versicherungspflichtige ist;

2. weil der Erwerblose, auch dieser Fall kann

vorkommen, ein selbständiges Handwerk be¬

gonnen hat; damit besteht kein Anspruch nach

$ 214 RVO., wohl aber kann von dem nach

$ 313 a. a. O. zustehenden Rechte Gebrauch

gemacht werden;
3. weil eine andere Voraussetzung zum Be¬

züge der Erwerbslosenunterstützung weggefallen
ist (z. B. Beendigung der Unterstützungsdauer);
damit bleibt der Erwerbslose

immer noch erwerbslos, und * \

kann Ansprüche gemäß $ 214 wi.

$ 3 13 RVO. geltend machen.

$ 23 der Verordnung über Erwerbslosenfür¬

sorge vom lO. Februar 1924 spricht somit klar

aus, daß auch Erwerbslosen, die aus der Er¬

werbslosenfürsorge ausegetreten sind und weiter¬

hin erwerbslos bleiben, der Anspruch nach

$ 214 RVO. gewahrt bleibt. Eine Entscheidung

über diese Frage ist daher nicht notwendig,

und ich verstehe nicht, wie Kassen die gemäß
$ 214 RVO. gestellten Ansprüche ausgeschie¬
dener Erwerbsloser ablehnen können, kann abei

auch nicht glauben, daß es sich hier, wie Kleeis

sagt, um „die Mehrzahl der Kassen" hande»lt.

Weitere Ausführungen zu diesem Punkte*

erübrigen sich angesichts der unleugbaren Klar¬

heit der geltenden Bestimmung.
L. Lied, Kaiserslautern

Rechtsprechung.
Die Ehefrau eines Krankenkassenmitgliedes,

die im Januar niederkam, hat Anspruch auf die

Familienwochenhilfe, wenn auch das Kassen-

mitglieel im April des vorhergehenden Jahres

starb. (Entscheidung des Reichsversicherungs¬
amts [Knapp chaftssenat] — IIa Kn. 55 245

am 7. November 1924.)
Gründe: Der Geschäftsausschuß des

Bochumer Knappschaftsvereins in Gelsen¬

kirchen wies die Klägerin M. m B. mit ihrem

Antrag ai f Wochenhilfe ab, da ihr verstorbener

Ehemann im letzten Jahre vor ihrer Nieder¬

kunft nicht mindestens sechs Monate hindurrl
,

sondern nur vom 5. Januar bis 25. April 1923

Mitglied der Krankenkasse gewesen sei.

Gegen den ablehnenden Bescheid hat die

Klägerin rechtzeitig Berufung eingelegt und

ihren Antrag auf Famüienwocnenhilfe aufrecht¬

erhalten.
Dei Knappschaftsven in hat um Zurück¬

weisung d»r Bert f ng ge»bete»n.
Auf die» Begründung dieser Anträge in den

Schriftsätzen der Parteien wird verwiesen.

Das Knapp^chafts-Oberversicherung^ in t hat

durch Beschluß vom 22. August 1924 auf Grund

mündlicher Verhandlung die Sache gemäß § l&O J

der Reichsversieherungsordnung an das Reichs¬

versicherungsamt zur Entscheidung abgegeben.
Auf die Begründung des Abgabebcschlusset
wird Bezug genommen.

Gegen die Zulässigkeit der Abgabe der Sache

bestehen keine Bedenken.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.

Für den Anspruch der Klägerin auf Ge¬

währung der Familienwochenhi fe sind nach

§ 14 Abs. 1 des Reichsknappschaftsgesetzes die

Vorschriften des § 205a der Reichsversiehe¬

rungsordnung mar gebend. Nach $ 205« Abs. 5

Satz 1 ist die Familienwochenhilfe auch dann

zu gewähren, wenn die Niederkui ft innerhalb

neun Monaten nach dem Tode des Versicherten

erfolgt. Auch für die- Ansprüche» aus solchen

Entbindungsfallen sind grundsätzlich db- Vor¬

schriften d« s Abs. 1 a. a. O. maßgebend, da sie

die a lg< meinen Voraussetzungen e nthalten, «n

di- die Entstehung eines Vf/ochenhi feanspii chs

P knt pft i t. Ghichwohl kann in diesen Fällen

die rein v. örtliche Anwei düng des $ 205a Abs. 1

Nr. e!e der Reiehsknappschaftsverein und

das Knappschafts-Oberversicherungsamt für ge¬

ll



boten erachten und die im Schrifttum nament¬

lich von Hoffmann (Monatsschrift für Arbeiter¬

und Anjjestelltcnversichcrung 1922, Spalte 40

unter V) gefordert wird, nicht im Sinne des

Gesetzes liegen. Wollte man nämlich auch bei

Entbindungen, die nach dem Tode des Ver¬

sicherten stattgefunden haben, nach dem Wort¬

laut des Abs. 1 Nr. 3 die Gewährung der

Wochenhilfe davon abhängig machen, daß der

Versicherte im letzten Jahre vor der Nieder¬

kunft mindestens sechs Monate hindurch gegen

Krankheit versichert gewesen ist, so würde die

Verwirklichung des Anspruchs in allen den

Fällen unmöglich sein, in denen die Entbindung

im siebe nten, achten oder neunten Monat nach

dem Tode des Versicherten erfolgt ist; denn in

diesen Fällen ist der Nachweis einer sechs¬

monatigen Versicherung des Verstorbenen

innerhalb des letzten Jahres vor der Nieder¬

kunft nicht möglich. Dieses Engebnis würde

der im Abs. 5 des § 205a klar zum Ausdruck

ge brachten Absicht des Gesetzes widersprechen,
wonach Familienwochenhilfe tür Entbindungs-»
lalle bis zum Ablauf von neun — nicht nur

sechs - - Monaten nach dem Tode des Ver¬

sicherten gewährt werden soll. Um dieser Ab¬

sicht des Gesetzes gerecht zu werden, bedarf

•> für die Ansprüche aus § 205a Abs. 5 einer

freieren Auslegung der Vorschrift des Abs. 1

Nr. 3, durch die diese Vorschrift unter Wah¬

rung ihres Grundgedankens der Besonderheit

der in Abs. 5 geregelten Fülle angepaßt wird.

Dabei ist folge ndes in Betracht zu ziehen. Der

Abs. 1 des § 205a ist älter als die erst durch

das Gesetz vom 29. Juli 1921 (ReichSgesetz¬
blatt I Seite 11S9) eingefügte Vorschrift des

Abs. 5 Satz 1 und in seiner Fassung auf die

damals allein in Betracht kommenden An-

Iprüche solchen Entbindungen zugeschnit¬

ten, die» zu Lebzeiten des*V r sichelten eintreten.

!)« maß ist der Wochenhüfcnnspruch in

§ 205a Abs. 1 davon abhäi L_ig gemacht, daß

der Ehemann oder der Vater der Entbundenen

im Zeitpunkt der Niederkunft der Ehefrau oder

Tochter Mitglied der in Anspruch genommenen
Krankenkasse ist und ferner in den letzten

beiden Jahren sowie innerhalb dt-s letzten

i vor der Niederkunft eine gewisse Min¬

destzeil hindurch auf Grund der Reichsver-

sicherunff oder bei ein« i knappschaftlichen
Krankenkasse (füi die Zeit s< it dem 1. Januar

1924 beim R< ichsknappschaftsverein) gegen

Krankheit versichert gewesen ist; bei Töchtern,
Stief- und Pflege töchtern kommt weiter hinzu,

b fui Zeit der Niederkunft eine häusliche

Gemeinschaft zwischen ihnen und d< m Ver¬

sicherten bestanden haben muß. Bei den Ent¬

bindungsfällen, die erst nach dem lode des

Ehemannes oder des Vaters eintreten, ist ein

Versichertsein dieses Familienhauptes zur Zeit

der Niederkunft nicht möglich und auch eine

häusliche Gemeinschaft des Verstorbenen mit

der Entbundenen nicht denkbar. Für diese Fälle

schreibt § 205a Abs. 5 vor, daß der Ehemann

oder der Vater der Entbundenen zur Zeit

seines Todes bei der in Anspruch ge¬

nommenen Krankenkasse versichert gewesen

sc in muß, ferner bei Töchtern, Stief- und Pflege¬
töchtern, daß sie mit dem Versicherten bis

zu seinem Tode in häuslicher Gemein¬

schaft gelebt haben müssen. Dieser besonderen

Regelung der Anspruchvoraussetzungen in den

Fällen des § 205a Abs. 5 entspricht es, wenn

in diesen Fällen auch die Zeiträume, innerhalb

deren nach Abs. 1 Nr. 3 eine Versicherung des

Familienhauptes von bestimmter Mindestdauer

bestanden haben muß, nicht vom Zeitpunkt der

Niederkunft, sondern vom Tode des Versicher¬

ten ab berechnet werden, zumal das Versiche¬

rungsverhältnis mit seinem Tode endigt und

die Möglichkeit eines weiteren Versichertseins

ausgeschlossen ist. Hiernach müssen bei An¬

sprüchen aus Entbindungsfüllen, die nach dem

lode des Familienhauptes eingetreten sind, die

Voraussetzungen des § 205a Abs. 1 Nr. 3 dann

als erfüllt gelten, wenn das Familienhaupt in

den letzten zwei Jahren vor seinem Tode min¬

destens zehn Monate hindurch und im letzten

Jahre vor seinem Tode mindestens sechs Mo¬

nate hindurch in der im Gesetz bezeichneten

Weise gegen Krankheit versichert gewesen ist

(zu vergleichen die hiermit übereinstimmenden

Ausfuhrungen von Schultz im Kommentar zur

Reichsversieherungsordnung, Anmerkung 5 zu

§ 205a, und von Jäger im Kommentar zum

Gesetz vom 29. Juli 1921 über Wochenhilb-

und Wochenfürsorge, Seite 11.)
Der verstorbene Ehemann der Klägerin ist

seit 1895 bis zu seinem Tode am 25. April 1923

Mitglied der Krankenkasse des Allgemeinen
Knappschaftsvcrc ins in Bochum gewesen und

hat somit die Voraussetzungen des § 205a

Abs. 1 Nr. 3 der Reichsversieherungsordnung
erfüllt. Da auch die übrigen Voraussetzungen
für die Gewährung der Familienwochenhilfe

unstreitig gegeben sind, war unter Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung der von der

Klägerin erhobene Anspruch dem Grunde nach

anzuerkennen. Da die Unterlagen zur Berech¬

nung der Höhe des Anspruchs nicht vorliegen,
ist die Sache insoweit an die Vorinstanz zurück¬

verwiesen wordr n.
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Zu den Krankenkassenwahlen
1

Der in weiten Kreisen bekannte Kommentar zu den Wahl¬

ordnungen für Krankenkassen, das

HANDBUCH
DER VERTRETERWAHLEN IN .

DER KRANKENVERSICHERUNG
bearbeitet von

FRIEDRICH KLEEIS / Bürgermeister in Aschersleben

ist bei den .bevorstehenden Wahlen zu den

Krankenkassenvertretungen für alle Wahl¬

berechtigten, für die Vorstands- und Aus¬

schußmitglieder der Krankenkassen und die

Behörden von größter Wichtigkeit. Der

Kommentar ist durch einen NACHTRAG

auf die Zeit bis Januar IQ25 ergänzt Alle

bis dahin ergangenen wichtigen Entschei¬

dungen und Erlasse sind berücksichtigt, so

daß das Buch für jeden Interessenten eine

Fundgrube des Wissens darstellt. / Der Preis

des I50 Seiten starken Werkes ist, gut ge¬

bunden 2 ML einschließlich Versandkosten

*

Bestellungen werden erbeten an die

Verlagsbuchhandlung Carl Giebel
Berlin SO 26, Oranienstr. 40-41
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iur Errechnung von Fristen Ist der

Immerwährende Kalender
Mr die Reldisversidienin*

Der Kalender ist soeben neu bearbeitet erschienen. Er ist auf

Fristen für Mehrleistungen erweitert Sein Gebrauch sicher!

Mitteile Mi fehlerfreie firredüum* |c*er MH

is 1.50 M das Stück und 20 PI Versandkosien

Der Immerwährende Kalender

für die Reichsversicherung ist zu beziehen

durch den

Verlag Carl Oiebel * Berlin §0 26
Oraniensfrafee 40-41


